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Vorwort und Dank

Tourismusinfrastrukturen sind teuer und aufgrund immer kürzerer Lebenszyklen sowie hoher 
Unterhaltskosten von Gebäuden und Anlagen oft nicht rentabel. Deshalb ziehen sich priva-
te Investoren mehr und mehr zurück und auch die Banken sind zurückhaltend, wenn es um 
Kreditgewährung geht. Dennoch sind qualitativ hochstehende (Tourismus-)Infrastrukturen 
für die touristische Entwicklung essenziell. Die risiko- und renditebedingte Verknappung der 
privaten Mittel bringt die öffentliche Hand – namentlich die Gemeinden – folglich oft in Zug-
zwang, sobald es um die Realisierung oder den Erhalt von Tourismusinfrastrukturen geht, 
denn sie fühlen sich für die wirtschaftliche Entwicklung und den Tourismus mitverantwort-
lich. Dies führt zu hohen finanziellen Engagements seitens der Tourismusgemeinden, teilwei-
se mit steigendem Trend, was beträchtliche finanzielle Mittel bindet und nicht immer die in 
sie gesetzten Erwartungen erfüllt.

Das Institut für Tourismus und Freizeit (ITF) und das Zentrum für Verwaltungsmanagement 
(ZVM) der HTW Chur befassen sich im Rahmen des Projekts «InfraTour – Gemeinden als Tou-
rismusunternehmen» mit dem beschriebenen Problem und quantifizieren dessen Ausmass für 
Graubünden. Die Ergebnisse werden im vorliegenden Forschungsbericht präsentiert. Darauf 
basiert auch der separate Leitfaden. Dieser verfolgt das Ziel, praktische Analyseinstrumente 
und Empfehlungen für Gemeinden vorzulegen und diese bei ihren anspruchsvollen Entscheiden 
zu unterstützen. Ansätze des modernen Public Managements und «Good-Practice»-Beispiele 
sollen aufzeigen, wie das Beteiligungsmanagement und namentlich der Entscheidungspro-
zess optimal ausgestaltet werden können. Dabei soll der Leitfaden den Gemeinden helfen, 
nachhaltige und langfristig sinnvolle Investitionsentscheide zu treffen.

Die vorliegende Arbeit verfolgt nicht das Ziel, die finanzielle Beteiligung von Gemeinden an Tou-
rismusinfrastrukturen zu verhindern, sondern möchte eine kritische Diskussion auslösen und 
zu einer Professionalisierung in sämtlichen tourismusinfrastrukturbezogenen strategischen 
und operativen Belangen beitragen.

Das Projekt InfraTour des Instituts für Tourismus und Freizeit ITF und des Zentrums für Ver-
waltungsmanagement ZVM der HTW Chur konnte dank der Unterstützung verschiedener Ins-
titutionen realisiert werden. Finanzielle Beiträge erhielten wir vom Förderverein der HTW Chur, 
dem Amt für Wirtschaft und Tourismus (AWT) Graubünden sowie einer Reihe von Gemein-
den (Pilotgemeinden: Arosa, Flims, Scuol, Surses, St. Moritz und Vals), wofür wir uns herzlich 
bedanken. Sie gaben uns Einblick in ihre Überlegungen und Kriterien im Zusammenhang mit 
Finanzierungen von touristischen Infrastrukturen und waren bereit, diese mit uns zu disku-
tieren. Für diese Unterstützung bedanken wir uns ganz besonders. Nur dank dieser Mitarbeit 
konnten wir die Fragestellungen inhaltlich bewältigen und den InfraTour-Leitfaden sowie das 
InfraCheck-Tool erstellen. Ebenfalls herzlich bedanken möchten wir uns bei den Mitgliedern 
des Sounding Boards zu InfraTour, dem Amt für Gemeinden Graubünden (AfG) und dem Amt 
für Wirtschaft und Tourismus (AWT), mit denen wir einen fruchtbaren inhaltlichen Dialog füh-
ren durften.

 
Curdin Derungs, Andreas Deuber
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1 Einführung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung 

Tourismus ist grundsätzlich ein Wirtschaftszweig 
wie jeder andere auch und basiert auf unternehmeri-
scher Eigenverantwortung. Private Unternehmen 
agieren in einem freien Markt und streben die Erzie-
lung eines Gewinns durch Einsatz von privaten Res-
sourcen an.1 Allerdings bestehen, besonders in der 
alpinen Tourismuswirtschaft der Schweiz, gewisse 
Charakteristika, die eine höhere Präsenz der öffentli-
chen Hand nach sich ziehen und rechtfertigen. So 
findet die touristische Leistungserbringung oft im öf-
fentlichen Raum statt, wo die regulatorische Dichte 
höher ist (zum Beispiel durch Raumplanungs- und 
Umweltschutzbestimmungen). Ein wesentlicher 
Grund für die höhere Präsenz der öffentlichen Hand 
in einem grundsätzlich marktwirtschaftlichen Kon-
text liegt auch in den touristischen Unternehmens-
strukturen, die von kleinen und mittleren Unterneh-
men geprägt sind. Diese können in ihren Prozessen 
mehrheitlich nicht autonom agieren, sondern sind 
bei Leistungserbringung und Vermarktung auf Netz-
werkpartner angewiesen – respektive benötigen 
Grundvoraussetzungen, die sie nicht selbst erbrin-
gen können, wie zum Beispiel Infrastrukturen zur Ge-
währleistung der Erreichbarkeit und Mobilität vor Ort. 
Häufig werden solche überbetrieblichen Aufgaben 
durch die Kommunen übernommen und aus touris-
tischen Steuern und Abgaben sowie aus dem allge-
meinen Gemeindehaushalt finanziert. Basis dafür bil-
det die Erkenntnis, dass Tourismus in den meisten 
Regionen nicht nach dem Zufallsprinzip erfolgt, son-
dern ein kommunales Engagement voraussetzt 
(Thomas, 2008), respektive gemeinwirtschaftliche 
Leistungen beinhaltet. Im Infrastrukturkontext 
braucht es nach vorherrschender Meinung eine stra-
tegische Gesamtplanung, bei der die Kommune eine 
wichtige Rolle spielt (Edgell & Swanson, 2019). 
 
Wenngleich die öffentliche Hand im Tourismus seit 
jeher eine wichtige Rolle spielt, so ist die gefühlte 
Präsenz der Schweizer Bergtourismusgemeinden in 
finanzieller Hinsicht in den letzten Jahren gewach-

                                                             
1 Vgl. Handlungsempfehlung 1: Vertraue dem Markt 

sen. Der Grund liegt im Umstand, dass sich die finan-
zielle Leistungskraft von infrastrukturlastigen Leis-
tungsträgern angesichts der standort- und wäh-
rungsbedingt hohen Kosten in der Schweiz sowie der 
rückläufigen Geschäftsvolumina zugespitzt hat und 
viele solche Tourismusunternehmen in finanzielle 
Schieflage geraten sind. Immer häufiger erfolgt vor 
diesem Hintergrund ein Hilferuf an die Gemeinden 
als Retter in der Not, besonders, wenn Reinvestitio-
nen anstehen, doch die Verschuldung bereits hoch 
ist und die Ertragskraft tief. Liquiditätsverknappung 
und Überschuldung sind die beiden Damokles-
schwerter, die permanent über vielen touristischen 
Infrastrukturunternehmen schweben.  
 
Beispielhaft hierfür sind im Berner Oberland die kom-
munalen Sanierungsbeiträge zur Rettung der Berg-
bahnen Gstaad, im St. Galler Oberland die finanziel-
len Beiträge der Gemeinden Bad Ragaz, Mels, 
Sargans, Vilters-Wangs, Wartau und Pfäfers zur Ret-
tung der Pizolbahnen und in Graubünden die Sanie-
rungs- und Rekapitalisierungsanstrengungen für die 
Bergbahnen Splügen-Tambo AG. Nicht nur bei tou-
ristischen Transportanlagen werden Gemeinden zur 
Unterstützung angehalten, sondern auch bei ande-
ren touristischen Infrastrukturen wie etwa Bädern (z. 
B. Gesuch der Bad Alvaneu AG um finanzielle Unter-
stützung an die Gemeinden in der Region) oder Kon-
gresszentren. Selbst die finanzielle Unterstützung 
von Hotels oder Hotelprojekten ist kein Tabu mehr.  
 
Zu unterscheiden gilt es grundsätzlich zwischen fi-
nanziellen Engagements bei neuen Infrastrukturvor-
haben (wie zum Beispiel 2018 der Beschluss der Ge-
meindeversammlung Surses zur Unterstützung von 
zwei Hotelvorhaben mit fast CHF 6 Mio. in Form von 
zinslosen Darlehen, Beteiligung am Aktienkapital und 
A-fonds-perdu-Förderbeiträgen oder die 2017 durch 
die Laaxer Bevölkerung erteilte Genehmigung eines 
Baukredits für ein Hallenbad, das zum geplanten 
«wellnessHostel3000 & Aua Grava» der Schweizer 
Jugendherbergen gehört), bei denen Gemeinden pro-
aktiv handeln und gezielt Wirtschafts- und Touris-
musförderung betreiben, und Sanierungs- und Reka-
pitalisierungssituationen, bei denen reaktiv gehan-
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delt wird. In aller Regel werden als Begründung Ser-
vice-Public-Argumente angeführt, also dass es sich 
beim Gemeindeengagement um gemeinwirtschaftli-
che Leistungen handle. Die Subventionen der Ge-
meinde sollen nicht oder ungenügend abgegoltene 
Leistungen decken, welche touristische Infrastruk-
turunternehmen im Sinne der Allgemeinheit erbrin-
gen. Oder es wird argumentiert, dass bestimmte Inf-
rastrukturen sogenannt systemrelevant2 seien und 
deren Wegfall negative Folgen für die Gemeinde oder 
die ganze Region hätte (Verlust von Arbeitsplätzen, 
Wegfall von Bauaufträgen etc.). 
 
Gemeinden haben somit immer öfter Entscheide von 
grosser Reichweite ausserhalb ihres eigentlichen 
Aufgabenbereichs und ihrer Kernkompetenzen zu 
treffen (Scruzzi, 2014). Dabei fehlen oft die erforder-
lichen fachlichen Grundlagen, wie sie für unterneh-
merische Entscheide in der privaten Wirtschaft in der 
Regel vorhanden sind (Imwinkelried, 2014), oder es 
fehlt wegen unmittelbarer Betroffenheit in der Ge-
meinde an der gebotenen Distanz. Möglicherweise 
werden dadurch Risiken eingegangen, die bei objek-
tiver Betrachtung (zu) hoch sind, respektive es wer-
den Ziele mit ungeeigneten Mitteln verfolgt oder Auf-
gaben übernommen, die privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen zustehen.3 Diese Gefahr ist umso grös-
ser, als Gemeindebehörden häufig unter Druck ste-
hen: Sie werden daran gemessen, was sie für ihre 
Kommune mit deren spezifischen Problemen im 
Hier und Jetzt unternehmen und weniger an ihrer 
langfristigen, umsichtigen und nachhaltigen Ge-
meindeführung. Touristische Unternehmen sind 
physisch in den Gemeinden präsent und bieten lokal 
Beschäftigung und Aufträge. Sie mit regionalpoliti-
schen Argumenten zu schützen, scheint als Gegen-
mittel zur Abwanderung und zur Belebung des loka-
len Gewerbes mehr als gerechtfertigt. Gross ist aller-
dings die Gefahr, dass damit wirtschaftlich nicht le-
bensfähige Strukturen erhalten und deren Anpas-
sung verhindert wird.4 So werden etwa Überkapazi-

                                                             
2 Zum Begriff «Systemrelevanz» vgl. Kapitel 5.3 Handhabung 
durch den Kanton Graubünden 
3 Vgl. Handlungsempfehlung 1: Vertraue dem Markt 
4 Zum Thema «Subventionen» vgl. Kapitel 5.1.2 Staatseingriffe 
infolge Marktversagen 

täten nicht angepasst oder ein betrieblicher Restruk-
turierungsbedarf wird nicht genügend kompromiss-
los eingefordert. Das kann Gemeinden teuer zu ste-
hen kommen, denn die Reinvestitionszyklen für Tou-
rismusinfrastrukturen werden immer kürzer und 
Folgeinvestitionen sind vorprogrammiert.5 Ein 
Schrecken ohne Ende ist nicht auszuschliessen.6 Zu-
dem werden durch einzelbetriebliche Stützungs- und 
Fördermassnahmen lebensfähige Einheiten gefähr-
det, die im Wettbewerb gegen finanziell sanierte und 
kostengünstig operierende Konkurrenten bestehen 
müssen.7 
 
Eine Versachlichung und Professionalisierung der 
Diskussion tut daher Not, besonders angesichts der 
Tatsache, dass der finanzielle Spielraum etlicher al-
piner Tourismusgemeinden infolge erodierender 
Wasserzinsen und rückläufiger Fiskaleinnahmen 
aus zweitwohnungsgetriebenen Handänderungs- 
und Grundstückgewinnsteuern in Zukunft möglich-
erweise abnehmen wird. Ein Schritt in die richtige 
Richtung sind die neuen Rechnungslegungsvor-
schriften für Gemeinden (HRM 2), die seit dem 
01.01.2018 einen Beteiligungs- und Gewährleis-
tungsspiegel als Anhang der Jahresrechnung vor-
schreiben. Das heisst, alle Gemeinden werden in Zu-
kunft verpflichtet sein, ihre (touristischen) Beteiligun-
gen nach einem minimalen Standard auszuweisen 
(Kanton Graubünden, 2011). Die Transparenz in Be-
zug auf das Ausgabe- und Investitionsverhalten der 
Gemeinden wird dadurch erhöht, was vermehrt heil-
volle Grundsatzdiskussionen nach sich ziehen 
dürfte. Letztlich geht es immer darum, einerseits 
Chancen und Gefahren finanzieller Massnahmen zu-
gunsten von touristischen Infrastrukturen und Infra-
strukturunternehmen umfassend zu beurteilen und 
zu gewichten und andererseits grundsätzliche Über-
legungen anzustellen sowie die Finanzkraft und Risi-
kofähigkeit der Gemeinde zu berücksichtigen. 
 
 

5 Vgl. Handlungsempfehlung 7: Denk an die Folgekosten 
6 Vgl. Handlungsempfehlung 14: Lieber ein Ende mit Schre-
cken als ein Schrecken ohne Ende 
7 Vgl. Handlungsempfehlung 5: Nimm die möglichen negati-
ven Folgen für Mitbewerber ernst 
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5 Vgl. Handlungsempfehlung 7: Denk an die Folgekosten 
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cken als ein Schrecken ohne Ende 
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1.2 Untersuchungsdesign 

1.2.1 Untersuchungsgegenstand 
Gegenstand des Projekts InfraTour bilden das Phä-
nomen der vermuteten Häufung von kommunalen 
Finanzengagements bei touristischen Infrastruktu-
ren und die Befürchtung, dass diese oft ohne die er-
forderliche Fachkompetenz und primär aus lokal- 
und regionalpolitischen Gründen erfolgen, dabei die 
Gesamtkosten und langfristigen Auswirkungen auf 
die Gemeinde ausser Acht lassend. Das Projekt 
InfraTour verfolgt das Ziel einer Professionalisierung 
im Zusammenhang mit der Finanzierung von Touris-
musinfrastrukturen durch Gemeinden, sei es beim 
Entscheid für neue oder beim Management beste-
hender Beteiligungen.  
 

1.2.2 Gliederung 
Die Dokumentation des Projekts besteht aus zwei 
Teilen, dem sogenannten Forschungsbericht (vorlie-
gendes Dokument) und dem Leitfaden. 

Am Anfang des Forschungsberichts steht ein Kapitel 
mit Begrifflichkeiten, gefolgt von Fallbeispielen zur 
Veranschaulichung der Thematik. Die beiden darauf-
folgenden Kapitel befassen sich mit der Theorie des 
Beteiligungsmanagements und dem Entscheidpro-
zess. Darauf folgt der empirische Teil der Arbeit, in 
welchem die verbreiteten Formen von kommunalen 
finanziellen Engagements bei verschiedenen touris-
tischen Infrastrukturen im Kanton Graubünden erho-
ben werden und deren Ausmass quantifiziert wird. 
Dabei erfolgt eine Beschränkung auf politische Ge-
meinden, wenngleich auch andere Körperschaften 
wie zum Beispiel Bürgergemeinden touristische En-
gagements eingehen. Im Schlusskapitel des For-
schungsberichts werden konkrete Handlungsemp-
fehlungen abgegeben. 
 
Der zweite Teil der Dokumentation besteht aus dem 
Leitfaden mit dem Tool InfraCheck, welche auf Basis 
der Erkenntnisse aus diesem Forschungsbericht und 
in Abstimmung mit den Pilotgemeinden erstellt wur-
den. Der Leitfaden beinhaltet konkrete Instrumente 
und Tools, welche die Arbeit der Gemeinden im Ent-
scheid- und Umsetzungsprozess erleichtern und un-
terstützen. 

 

1.3 Forschungsfragen 
Folgende Forschungsfragen werden geklärt: 
 

Frage Nr. Frage Kapitel 
Frage 1: In welcher Form können sich Gemeinden an touristischen Infrastrukturen 

beteiligen?  
Kapitel 4 

Frage 2: Wie sollten Gemeinden ihre finanziellen Engagements verwalten? Kapitel 4 
Frage 3: Wie sollten Gemeinden ihre finanziellen Engagements führen? Kapitel 4 
Frage 4: Wie sollten Gemeinden ihre finanziellen Engagements überwachen? Kapitel 4 
Frage 5:  Wie sollten Gemeinden ihre Finanzierungsentscheide fällen? Kapitel 5 
Frage 6: Wie und in welchem Ausmass beteiligen sich die Gemeinden im Kanton 

Graubünden bei touristischen Infrastrukturen? 
Kapitel 6 

Frage 7: Wie entscheiden die Gemeinden im Kanton Graubünden über ihre finanziel-
len Engagements und wie verwalten, führen und überwachen sie diese? 

Kapitel 7 

Tabelle 1: Forschungsfragen 
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2 Begriffe 

2.1 Infrastruktur 

Das Projekt InfraTour befasst sich mit touristischer 
Infrastruktur. Für diesen Begriff existiert keine allge-
mein verbreitete und anerkannte Definition und es 
bestehen Abgrenzungsprobleme. Der Begriff wurde 
für diese Arbeit wie folgt definiert: Als Infrastruktur 
wird die physische Komponente von zusammenhän-
genden Systemen bezeichnet, die Güter und Dienst-
leistungen zur Ermöglichung des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens hervorbringen oder die zur Ver-
besserung der Lebensbedingungen der Gesellschaft 
beitragen (ScienceDaily, o.D.; Spektrum Akademi-
scher Verlag, 2001a). 
 

2.1.1 Basisinfrastruktur 
Basisinfrastruktur ist jener Teil der Infrastruktur, wel-
cher der gesamten Bevölkerung zur Verfügung steht 
und deren Grundbedürfnisse befriedigt, zum Beispiel 
Strassen, Brücken, Wasserversorgung, Kanalisation, 
elektrische Versorgung, Telekommunikation etc. 
(Schulz, 2014) 
 

2.1.2 Touristische Infrastruktur 
Darunter versteht man Infrastrukturen, die Touris-
musrelevanz haben und die touristische Entwicklung 
fördern bzw. mittragen (Spektrum Akademischer 
Verlag, 2001b). Dabei handelt es sich nicht um eine 
erweiterte Basisinfrastruktur, welche sowohl Einhei-
mischen als auch Touristinnen und Touristen zur 

Verfügung gestellt wird, sondern um deren Ergän-
zung um touristische Komponenten. Sie besteht aus 
Transportanlagen (Skilifte, Seilbahnen etc.) sowie 
Einrichtungen und Anlagen für Freizeit, Erholung, 
Sport, Fitness, Kultur usw. (z. B. Spazier- und Wan-
derwege, Schwimmbäder, Skipisten, Eisbahnen, Ten-
nisplätze, Golfanlagen, Wassersporteinrichtungen, 
Theater). Ebenfalls dazu zählen sogenannte kurörtli-
che Anlagen wie z. B. Trink- und Wandelhallen oder 
Kurpärke. Auch Einrichtungen für Messen, Kon-
gresse und Events fallen unter die touristische Infra-
struktur. 
 
Selbst wenn die Tourismusinfrastruktur teilweise 
auch durch die lokale Bevölkerung genutzt wird und 
einen Bürgernutzen mitbeinhalten kann, so wird sie 
doch primär für die Touristinnen und Touristen so-
wie das Geschäft mit ihnen erstellt (Thomas, 2008). 
 

2.1.3 Touristische Suprastruktur 
Die Beherbergungsinfrastruktur (Hotellerie, Paraho-
tellerie) wird in Anlehnung an den amerikanischen 
Begriff «superstructure» als «touristische Supra-
struktur» bezeichnet (Atzema, 2005). Die lokale Be-
völkerung hat typischerweise keinen direkten Nutzen 
von touristischer Suprastruktur, weil sie fest vor Ort 
in eigenen Häusern und Wohnungen lebt und selbst 
keinen Bedarf bzgl. Hotelleistungen etc. hat. Die tou-
ristische Suprastruktur gehört definitorisch nicht zur 
touristischen Infrastruktur, wird aber im Rahmen die-
ser Arbeit ebenfalls erhoben und punktuell bespro-
chen. 
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Abbildung 1: Einordnung touristische Infrastruktur 

 
2.2 Managementimmobilien 

Während Basisinfrastrukturen häufig reine Immobili-
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entweder durch den/die Eigentümer selbst, durch ei-
nen angestellten Geschäftsführer, im Auftrag oder 
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schaft genutzt.  
 
Wer Mehrheits- oder Alleineigentümer eines kleinen 
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nehmens ist, sollte selbst über vertieftes Manage-
ment- sowie Immobilien-Know-how verfügen oder 
dieses von externer Seite beiziehen.8  
 

                                                             
8 Vgl. Handlungsempfehlung 13: Schuster, bleib bei deinen 
Leisten 

2.3 Beteiligung 

2.3.1 Beteiligungsbegriff 
In dieser Arbeit wird von einem breiten Beteiligungs-
begriff ausgegangen. Dabei handelt es sich einer-
seits um Beteiligungen im engeren Sinne, worunter 
Eigentumsanteile verstanden werden.9 Wir subsum-
mieren unter diesem Begriff der Einfachheit halber 
aber auch weitere Finanzierungsinstrumente wie 
zum Beispiel Darlehen und Eventualengagements 
(Bürgschaften) und selbst finanzielle Zuschüsse. Die 
in dieser Arbeit verwendete Begrifflichkeit geht somit 
über kapitalmässige oder mitgliedschaftliche For-
men der Beteiligung hinaus und umfasst jedwelche 
Unterstützung mit finanziellen Mitteln, also auch 
Subventionen aller Art, wie zum Beispiel Steuerer-
leichterungen und reduzierte Baurechtszinsen.  
 

2.3.2 Mögliche Rollen 
Wenn sich eine Gemeinde an touristischen Infra-
strukturen beteiligt, so kann sie das grundsätzlich in 
drei verschiedenen Rollen tun, nämlich in einer Eigen-
tümerrolle, einer Gläubigerrolle oder einer Donatoren-
rolle. Die drei Rollen bedingen unterschiedliche In-
strumente und begründen unterschiedliche Rechte 
und Ansprüche.  
 

9 Zum Begriff «Beteiligung einer Kommune» vgl. Hengel, Mar-
tin, Beteiligungsmanagement in Zeiten des kommunalen Ge-
samtabschlusses, Masterarbeit, Universität Potsdam 2011, S. 
5 

Infrastruktur

Touristische InfrastrukturBasisinfrastruktur Touristische Suprastruktur
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Abbildung 2: Rollen der Gemeinde 

 
Eigentümerrolle 

Wer Eigenkapital zur Verfügung stellt und eine (bi-
lanzwirksame) Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft mit einer touristischen Infrastruktur erwirbt, 
erhält eine Eigentumsposition und sichert sich ein 
Mitbestimmungsrecht. Diese Form des Immobilien-
eigentums wird als indirekt bezeichnet. Objekt der 
Beteiligung ist also ein Unternehmen und nicht eine 
Immobilie. Dabei kann es sich um eine Immobilien-
gesellschaft handeln, also zum Beispiel eine Aktien-
gesellschaft, Genossenschaft, Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung oder Kommanditaktiengesell-
schaft des Obligationenrechts, deren Zweck aus-
schliesslich oder zur Hauptsache im Erwerb, der Er-
schliessung, Finanzierung, Baurealisation, Vermie-
tung, Verwaltung und Vermarktung von einzelnen o-
der mehreren Immobilien besteht (Bürgi Nägeli 
Rechtsanwälte, o.D. a). Möglich ist aber auch ein Un-
ternehmen, dessen Zweck nicht immobilienzentriert 
ist, sondern eine touristische Leistung wie zum Bei-
spiel den Transport von Gästen beinhaltet und zur Er-
reichung dieses Unternehmenszwecks touristische 
Infrastrukturen wie zum Beispiel eine Bergbahn be-
nötigt.  
 
Bei einer Aktiengesellschaft, der weitaus meistver-
breiteten Form von Kapitalgesellschaften, wird der 
Eigenkapitalgeber – je nach Beteiligungshöhe – Min-
derheits-, Mehrheits- oder Alleinaktionär. Die Höhe 
der Beteiligung entscheidet über die Einflussmög-
lichkeiten. Der Minderheitsaktionär hat kaum Mög-
lichkeiten, auf das Unternehmen Einfluss zu nehmen. 
                                                             
10 Vgl. Handlungsempfehlung 2: Spiele, wenn möglich, eine 
Nebenrolle 

Wer eine Sperrminorität hat, kann gewisse Dinge ver-
hindern, zum Beispiel Statutenänderungen. Wer eine 
einfache Mehrheit hat, kann sich bei allen normalen 
Beschlüssen durchsetzen, ausser dort, wo ein quali-
fiziertes Mehr erforderlich ist (zum Beispiel bei Sta-
tutenänderungen oder Veränderungen des Gesell-
schaftskapitals) (Haux, 2001). Mehrheitsbeteiligun-
gen geben viel Einflussmöglichkeit, aber führen 
gleichzeitig auch zu hoher Visibilität und Verantwor-
tung.10 
 
Aufgrund des (Mit-)Eigentumsaspekts solcher Enga-
gements, die im Regelfall auf eine längere Dauer aus-
gelegt sind, werden diese im Anlagevermögen des 
Vermögenshaushalts der Gemeinde ausgewiesen. 
Dabei kann eine Gliederung nach Beteiligungen an 
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Körper-
schaften bzw. Gesellschaften vorgenommen wer-
den. Je nach Rechtsform sind hier unterschiedliche 
Berichtsvorschriften zu beachten.  
 
Es besteht aber auch die Möglichkeit zu direktem Ei-
gentum an der Immobilie/Infrastruktur (also nicht 
über eine Gesellschaft), sei es als Allein-, Mit- oder 
Gesamteigentümer. Die Eigentümerschaft kann die 
Immobilie entweder selbst betreiben, einen Ge-
schäftsführer anstellen, einen Dritten damit beauf-
tragen oder die Immobilie vermieten/verpachten.  
 
Gläubigerrolle 

Ein bilanzwirksames finanzielles Engagement ist 
auch auf Fremdkapitalbasis möglich, sei es als neu 
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Donatorenrolle

Gläubigerrolle

Gemeinde
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gewährtes Darlehen oder auf Basis einer Schuld-
übernahme. Bei Gewährung eines neuen Darlehens 
fliesst dem Kreditnehmer frische Liquidität zu, bei 
Schuldübernahme nicht, denn es handelt sich dabei 
lediglich um einen Gläubigerwechsel. Fremdkapital-
geber haben keine Möglichkeit der Mitbestimmung 
bei ihren Kreditnehmern und sind nicht an deren Ge-
winn beteiligt (ausser beim sogenannten partiari-
schen Darlehen gem. Art. 314 OR, bei dem der Darle-
hensgeber neben einem Zins oder anstelle eines Zin-
ses anteilmässig am erwirtschafteten Gewinn des 
Darlehensnehmers beteiligt wird), aber sie haben ei-
nen Anspruch auf Kapitalrückzahlung und in der Re-
gel auf eine Zinszahlung (die im kaufmännischen 
Verkehr vermutet wird).  
 
Im Zusammenhang mit Darlehen sind verschiedene 
Möglichkeiten zur zusätzlichen Unterstützung gege-
ben, zum Beispiel lange Rückzahlungsfristen, Zins-
verbilligungen (oder zinslose Darlehen) und Subordi-
nation. Die ersten beiden Instrumente dienen der Li-
quiditätsschonung, die Subordination erhöht die Kre-
ditfähigkeit. Gerade die reduzierten Baurechtszinsen 
sind ein beliebtes Mittel für Gemeinden zur Förde-
rung von touristischen Infrastrukturen, da sie nicht 
auszahlungswirksam sind, das heisst im Moment 
nichts kosten. Unter Berücksichtigung von Opportu-
nitätskosten sind sie allerdings nicht kostenneutral, 
sondern führen zu einer kalkulatorischen Einnah-
meneinbusse, in der Regel für mehrere Jahrzehnte. 
Die Gewährung einer Bürgschaft (Eventualverpflich-
tung) erfolgt ebenfalls in der Gläubigerrolle. Sollte 

diese nämlich an den Bürgschaftsnehmer geleistet 
werden müssen, so entsteht daraus eine (bilanzwirk-
same) Darlehensposition des Bürgen gegenüber 
dem Verbürgten. Gemeindebürgschaften werden 
von Kreditgebern – zum Beispiel Banken – gerne als 
Sicherheit angenommen, ohne die eine Kreditgewäh-
rung durch sie nicht möglich wäre, oder wenn doch, 
dann nur zu höheren Zinskosten. Bürgschaften ha-
ben beim Geber vorerst keinen Einfluss auf die Bi-
lanzsumme, weshalb sie als bilanzunwirksam be-
zeichnet werden. Kann das unterliegende Darlehen 
jedoch nicht zurückbezahlt werden, so wird die Bürg-
schaft zur Zahlung fällig, was bilanz- und liquiditäts-
wirksam ist. 
 
Donatorenrolle 

Ein Donator lässt einer Person oder einem Unterneh-
men Mittel zukommen, ohne damit verbunden eine 
Rechtsposition als (Mit-)Eigentümer oder Gläubiger 
aufzubauen. Am verbreitetsten sind sogenannte Zu-
schüsse. Zuschüsse sind Zuwendungen, die weder 
eine Zins- noch eine Rückzahlungspflicht begründen 
und gegenleistungsfrei sind (à fonds perdu). Im Rah-
men der Vertragsfreiheit ist es möglich, mit der finan-
ziellen Zuwendung Auflagen und Bedingungen zu 
verknüpfen.  
 
Die erwähnten Finanzierungsinstrumente lassen 
sich grafisch wie folgt übersichtlich einordnen: 
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Abbildung 3: Finanzierungsinstrumente der Gemeinde 

 
2.4 Rechtliche Ausgestaltung 

Die Form der finanziellen Beteiligung sowie die Wahl 
der entsprechenden Rechtsform bei der Eigentümer-
rolle entscheiden über die Einflussmöglichkeiten, 
aber auch über die erforderliche «Management At-
tention» und das Risiko der Gemeinde. Die meisten 
Kontroll- und Einflussmöglichkeiten – im direktde-
mokratischen Schweizer Politiksystem teilweise so-
gar durch die Bevölkerung – bestehen bei der In-
tegration einer Tourismusinfrastruktur in die Ge-
meindeverwaltung. Solche Beteiligungen gehorchen 
vollständig dem Verwaltungsprinzip. Die Grundsätze 
des Unternehmertums kommen über die Stufen des 
Gemeindebetriebs hin zum öffentlichen und schluss-
endlich privaten Unternehmen graduell immer stär-
ker zum Tragen. Eine Gläubigerposition ist bezüglich 
der unternehmerischen Einflussmöglichkeiten eher 
schwach und das Verlustrisiko geringer, wo hinge-
gen eine Eigentümerposition stark ist und eine aktive 

                                                             
11 Zur Thematik «Verselbständigung von Bundesaufgaben» 
vgl. Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV), Corporate 
Governance des Bundes, Übersicht über die 37 Leitsätze 

Beeinflussung ermöglicht, aber auch ein höheres 
Verlustrisiko beinhaltet.  
Gemeinwesen im Allgemeinen und Gemeinden im 
Besonderen können ihre infrastrukturbezogenen 
Tourismusausgaben organisatorisch unterschied-
lich strukturieren (siehe Abbildung 4). Grundsätzlich 
bestehen zwei verschiedene Grundvarianten: selber 
machen oder outsourcen (mit je zwei Untervarian-
ten).  

 Selber machen: Teil der Gemeindeverwaltung, 
Gemeindebetrieb 

 Outsourcing: öffentliches Unternehmen, privates 
Unternehmen 

 

Auf Bundesebene sind die massgebenden Überle-
gungen zur Thematik «Verselbständigung von Bun-
desaufgaben» in 37 Leitsätzen festgehalten.11 
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(Betriebs-)Beiträge

Reduzierter Baurechtszins

Steuererleichterung
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Rechts, da ihre Basis das Privatrecht bleibt und die 
Übernahme öffentlicher Aufgaben lediglich einen be-
schränkten Zweck und nicht den Hauptzweck des 
Unternehmertums darstellt (Dieth, 2009). 
 

2.4.4 Rechtsgemeinschaft 
Zuweilen werden Tourismusinfrastrukturen nicht 
über Körperschaften mit eigener Rechtspersönlich-
keit (zum Beispiel Aktiengesellschaften) gehalten, 
sondern – zusammen mit anderen Gemeinden – 
über sogenannte Rechtsgemeinschaften (ohne ei-
gene Rechtspersönlichkeit). Dies ist beispielsweise 
beim Olympia Bob Run St. Moritz-Celerina der Fall, 
welcher von den beiden Gemeinden St. Moritz und 
Celerina als einfache Gesellschaft betrieben und 
durch eine Betriebskommission und einen Ge-
schäftsleiter geführt wird.  

Eine Rechtsgemeinschaft stellt eine vertragliche Bin-
dung von natürlichen und/oder juristischen Perso-
nen dar und ist selber keine Trägerin von Rechten 
und Pflichten. Rechtsgemeinschaften sind charakte-
risiert als «Zusammenschlüsse von Personen, die in 
einem engen Verhältnis zueinander stehen […] und 
persönlich für die Folgen ihres Handelns einzustehen 
haben». (Dieth, 2009, S. 3) Die einzelnen Vertragspar-
teien resp. Gesellschafter haften solidarisch und 
meist unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft. 
 
Die nachfolgende Übersicht (Tabelle 2) zeigt die 
wichtigsten Unterschiede zwischen Rechtsgemein-
schaften und Körperschaften auf.  
 
 
 

 
 Rechtsgemeinschaften Körperschaften 
Rechtscharakter Eine Rechtsgemeinschaft liegt vor, 

wenn mehrere Personen Träger ein 
und desselben Rechts sind. Cha-
rakteristisch für Rechtsgemein-
schaften ist, dass immer die Ge-
meinschafter selbst berechtigt und 
verpflichtet werden, nicht jedoch 
die Gemeinschaft, da dieser die 
Rechtspersönlickeit fehlt. 

Die Körperschaft ist eine Personen-
verbindung mit Rechtsfähigkeit. Die 
Vereinigung der Mitglieder erhält 
selbst die Rechtspersönlichkeit zu-
gesprochen; sie wird als (juristi-
sche) Person behandelt. Als solche 
tritt sie im Rechtsverkehr selbstän-
dig als Trägerin von Rechten und 
Pflichten auf.  

Beispiele  Einfache Gesellschaft (Art. 530 
ff. OR) 

 Kollektivgesellschaft (Art. 552 
ff. OR) 

 Kommanditgesellschaft (Art. 
594 ff. OR) 

 Aktiengesellschaft (Art. 620 ff. 
OR) 

 Kommandit-AG (Art. 764 OR) 
 GmbH (Art. 772 ff. OR) 
 Genossenschaft (Art. 828 ff. 

OR) 
 Verein (Art. 60 ff. ZGB) 

Verhältnis von Gesell-
schaft und Mitgliedern 

Gesellschaft ist abhängig vom Han-
deln jedes Mitglieds; Wechsel der 
Mitgliedschaft ist praktisch ausge-
schlossen. 

Mitgliederwechsel ist jederzeit 
möglich, ohne die Gesellschaft in 
Frage zu stellen. 

Kleine Zahl von Mitgliedern Grosse Zahl von Mitgliedern 
Rechtsverhältnisse am 
Gesellschaftsvermögen 

Gesamt- oder Miteigentum der Ge-
sellschafterinnen und Gesellschaf-
ter 

Eigentum der juristischen Person 

Haftung Persönliche Haftung der Mitglieder 
(Aussnahme Kommanditgesell-
schaft: Der Kommanditist haftet bis 
zur Höhe der Kommanditeinlage) 

Vorwiegend Haftung der Gesell-
schaft 

Organisation Wenig determiniert Zwingende Normen 
Einstimmigkeitsprinzip Mehrheitsprinzip 
Selbstorganschaft Drittorganschaft 
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Gesellschaftsvertrag Umfangreicher Gründungsvertrag Statuten enthalten die Organisati-
onsprinzipien 

Einigung über gemeinsame Zweck-
verfolgung und Mitteleinsatz als Mi-
nimalvoraussetzungen 

Gesetzlich zwingender Statutenin-
halt 

Formfreie Errichtung Gewöhnliche oder qualifizierte 
Schriftlichkeit (öffentliche Beurkun-
dung) für die Errichtung 

Mitgliedschaftsverhältnis Gesellschaftsrechtliche Beziehung 
von Mitglied zu Mitglied 

Keine gesellschaftsrechtlichen Be-
ziehungen unter den Mitgliedern 

Mitgliedschaftsrechte Nach Person Nach Kapitalanteilen 
Auflösung und Aus-
schluss 

Aus persönlichen und sachlichen 
Gründen 

Auflösung nur aus sachlichen Grün-
den 

 Ausschluss nur wegen Nichterfül-
lung der Kapitaleinzahlungspflicht 

Tabelle 2: Unterschiede zwischen Rechtsgemeinschaften und Körperschaften (in Anlehnung an www.rwi.uzh.ch) 

 
Eine gewisse Bedeutung haben auch Anstalten 
(bspw. Kantonalbanken, Spitäler, SUVA) (Dieth, 2009; 
Vogt, o.D.), bei denen es sich ebenfalls um juristische 
Personen handelt, nicht aber um Personenverbin-
dungen. Anstalten können öffentlich-rechtlich oder 
privatrechtlich sein (dann handelt es sich um Stiftun-

gen). Stiftungen (Art. 80 ff. ZGB) sind einem be-
stimmten Zweck gewidmete Vermögen. Anders als 
bei Körperschaften, bei denen der ursprünglich ange-
strebte Zweck immer wieder geändert werden kann, 
ist dies bei Stiftungen schwierig.  
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3 Fallbeispiele aus der Praxis 

Diverse Fälle aus der Praxis zeigen, dass das Thema 
der Finanzierung von touristischen Infrastrukturen 
durch die öffentliche Hand von hoher Aktualität ist. 
Einige Entscheide sorgten in den letzten Jahren für 
Schlagzeilen über die betroffenen Regionen hinaus. 
Eine lose Auswahl an kantonalen und ausserkanto-
nalen Fallbeispielen soll nachfolgend illustrieren, wie 
vielfältig die Ausprägungen sein können. 
 
 
3.1 Sanierungsfälle 

3.1.1 Bergbahnen Destination Gstaad AG 
(BDG) 

Gut dokumentiert und exemplarisch ist der Fall der 
Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG), die im 
Jahr 2003 aus der Fusion von zwölf lokalen Bergbah-
nen hervorgegangen war. Eine besondere Komplexi-
tät des Falls resultiert aus der Tatsache, dass zwei 
Kantone (Bern, Waadt) sowie verschiedene Gemein-
den in diesen Kantonen beteiligt waren.  
 
Zu Beginn der Sanierungsarbeiten lagen 57 % der 
Schulden der BDG (CHF 33 Mio. von CHF 57 Mio.) bei 
der öffentlichen Hand (Kantone und Gemeinden). Ein 
beträchtlicher Teil der Schulden beim Kanton war zu-
dem durch Bürgschaften der Partnergemeinden ge-
deckt. Die öffentliche Hand (besonders die Gemein-
den) hatte somit eine absolut und anteilmässig sehr 
hohe Gläubigerposition. Zudem waren die Gemein-
den der Region mit 57 % am Aktienkapital von insge-
samt ca. CHF 20 Mio. beteiligt, hatten also gemein-
sam auch eine dominante Eigentümerposition.12 
 
Die BDG hatte über Jahre wirtschaftliche Probleme 
und war hoch defizitär. Die EBITDA-Marge betrug 
17 % und lag damit massiv unter den zur Sicherstel-
lung der Investitionsfähigkeit mindestens erforderli-
chen 30 % (Imwinkelried, 2016). Die Gemeinde Saa-
nen und deren Nachbarorte hatten zur Finanzierung 
von Investitionen und Überbrückung von Liquiditäts-
engpässen wiederholt Geld in das Unternehmen ein-

                                                             
12 Weitere Details vgl. Zegg, Roland, et al., Sanierungsbericht 
Bergbahnen Destination Gstaad AG 

geschossen. Das war ein falsches Signal für das Ma-
nagement, das sich offenbar «nie wirklich Gedanken 
darüber machte (machen musste), wie die Bahn von 
Grund auf saniert werden könnte, und allgemein ver-
breitete sich die Ansicht, die Gesellschaft sei Teil des 
Service public» (Imwinkelried, 2016). 
 
Infolge einer hohen Verschuldung und eines gleich-
zeitig hohen Investitionsbedarfs war eine Sanierung 
der BDG unumgänglich. Diese beruhte auf verschie-
denen Elementen (Schuldenreduktion, Aktienkapital-
herabsetzung und Wiederaufstockung, Umschul-
dungen, neue Darlehen). Die Gemeinden beteiligten 
sich wie folgt an den Massnahmen zur finanziellen 
Sanierung: 

 Schuldenschnitt beziehungsweise Schuldener-
lass als Gläubiger der BDG (total CHF 4,63 Mio.) 

 Schuldenübernahme vom Kanton Waadt und 
von den Banken (CHF 16,08 Mio.) 

 Herabsetzung des Aktienkapitals um 85 % (CHF 
9,53 Mio.) 

 
Ein weiterer Sanierungsschritt war eine Wiederauf-
stockung der Finanzmittel. Die Gemeinden beteilig-
ten sich daran mit CHF 14,1 Mio. Ihr Anteil am Kapi-
tal der BDG beträgt nun noch 40 %, gegenüber 57 % 
vor der Sanierung, während private Aktionäre 60 % 
der Aktien halten. Gemäss Aussagen des Manage-
ments soll die gewünschte Entpolitisierung in den 
nächsten Jahren weiterverfolgt werden. 
 
Kommentar der Verfasser 

 Die hohe Beteiligung der öffentlichen Hand und 
namentlich der Gemeinden hat eine frühzeitige 
betriebliche Restrukturierung und unternehmeri-
sche Ausrichtung der BDG verhindert. Die laufen-
den finanziellen Beiträge führten zu Fehlanrei-
zen. 

 Die involvierten Gemeinden konnten sich letzt-
lich den negativen Entwicklungen (verändertes 
Nutzerverhalten, Klimaerwärmung) nicht entge-
genstellen, sondern mussten kapitulieren und 
sich an einer schmerzlichen Sanierungsübung 
mit Millionenabschreibungen beteiligen.13 

13 Vgl. Handlungsempfehlung 4: Spiele nicht Don Quixote 
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 Die über Jahre gereifte Einsicht des Manage-
ments und der Bevölkerung, eine Entpolitisie-
rung und Reduktion der Beteiligung der öffentli-
chen Hand anzustreben, ist positiv zu beurtei-
len.14  

 Das Halten von Bergbahnen und deren Betrieb in 
dieser umfassenden Form ist nicht Teil des «Ser-
vice public».15 

 

3.1.2 Pizolbahnen AG 
Die Pizolbahnen sind 2017 im Zusammenhang mit 
einer finanziellen Sanierung in die öffentliche Wahr-
nehmung getreten, nachdem bereits im Jahr 2006 
bei der Erneuerung der beiden Zubringer eine finan-
zielle Unterstützung mit Mitteln von Gemeinden und 
Kanton (Neue Regionalpolitik NRP) kritisch diskutiert 
worden war.  
 
Das Unternehmen erwirtschaftet heute ca. 25 % sei-
nes Verkehrsertrags im Sommer und verfolgt die 
Strategie, zu einem 365-Tage-Betrieb zu werden. Im 
Moment können die Gäste die Angebote am Berg an 
300 Tagen pro Jahr geniessen. Ferner entspricht es 
der Strategie des Unternehmens, die Gastronomie 
am Berg in das Geschäft zu integrieren. Allerdings ist 
es nicht gelungen, die Investitionen aus dem Jahr 
2006 in Wert zu setzen. Heute zeigt sich, dass die 
Jahreserträge damals zu hoch geschätzt wurden 
(Kanton St. Gallen, 2017).16  
 
Die Pizolbahnen sind finanziell stark von der öffentli-
chen Hand abhängig. Per 30.04.2018 bestanden ge-
genüber den Gemeinden in der Region Darlehensver-
bindlichkeiten von CHF 1,76 Mio. und gegenüber 
dem Standortkanton St. Gallen CHF 5,9 Mio. Die Ei-
gentümerschaft ist breit abgestützt, das Aktionariat 
besteht aus mehr als 4100 Aktionärinnen und Aktio-
nären. Die öffentliche Hand hält 32,7 % der Aktien.17 
 
Das Problem der Pizolbahnen besteht in der ungenü-
genden Ertragslage. Verschiedene Gutachten haben 

                                                             
14 Vgl. Handlungsempfehlung 1: Vertraue dem Markt 
15 Vgl. Handlungsempfehlung 2: Spiele, wenn möglich, eine 
Nebenrolle 

das strukturelle Defizit auf CHF 850 000 pro Jahr be-
ziffert (Gemeinde Mels, o.D.). Zudem sind kaum aus-
reichend Mittel für anstehende Investitionen (beson-
ders in Beschneiungsanlagen) vorhanden.  
 
In einer Vereinbarung zwischen den Gemeinden Bad 
Ragaz, Vilters-Wangs, Mels, Sargans, Wartau und 
Pfäfers und dem Kanton St. Gallen wurden verschie-
dene finanzielle Beihilfen von Gemeinden und Kan-
ton vereinbart. Der Kanton verpflichtete sich, unter 
bestimmten Bedingungen während drei Jahren je 
CHF 900 000 Unterstützung aus Mitteln der Stand-
ortförderung zu leisten, die Gemeinden sagten für 
sechs Jahre je CHF 540 000 (total CHF 3,24 Mio.) zu, 
die sie nach einem bestimmten Schlüssel unter sich 
aufteilten.  
 
Die Auszahlungen der öffentlichen Hand stehen un-
ter klaren Auflagen. Diese lauten wie folgt (St. Galler 
Tagblatt, 2018): 
1. Klarheit, wie und durch wen ein nach Vereinnah-

mung der jährlichen Beiträge von Kanton und 
Gemeinden verbleibender Jahresverlust gedeckt 
wird. 

2. Klarheit, wie und durch wen eine allfällige Finan-
zierungslücke gedeckt wird. 

3. Klarheit, wie und durch wen vorgesehene Kapi-
talerhöhungen finanziert werden. 

4. Abweichungen vom Investitionsprogramm dür-
fen nur erfolgen, wenn nachgewiesen wird, dass 
sie keine negativen Auswirkungen auf das Ge-
schäftsergebnis haben. 

5. Neue Darlehensverträge dürfen im Vergleich zu 
den bestehenden Darlehen nicht zu besseren 
Konditionen abgeschlossen werden. 

6. Die bestehenden IHG-, NRP- und Gemeindedar-
lehen müssen vertrags- und verfügungskonform 
amortisiert und verzinst werden. 

7. Allfällige Gewinne dürfen nicht als Dividenden 
oder Tantiemen ausgeschüttet werden, sondern 
müssen für zusätzliche Abschreibungen oder 
zur Stärkung des Eigenkapitals verwendet wer-
den. 

16 Vgl. Handlungsempfehlung 7: Denke an die Folgekosten; 
Handlungsempfehlung 11: Denke in Szenarien und vergiss 
nicht warme Kleidung 
17 Vgl. Handlungsempfehlung 2: Spiele, wenn möglich, eine 
Nebenrolle 
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8. Die Details der Finanz- und Betriebsbuchhaltun-
gen der Pizolbahnen AG müssen den Gemein-
den, dem Volkswirtschaftsdepartement und der 
von den Gemeinden mit der Kontrolle beauftrag-
ten Person auf Verlangen offengelegt werden. 

9. Der gemäss der Vereinbarung zwischen der 
Pizolbahnen AG und dem Volkswirtschaftsde-
partement erarbeitete Sanierungsplan ist einzu-
halten. Das Volkswirtschaftsdepartement prüft 
die Einhaltung dieser Bedingung und teilt das Er-
gebnis jährlich der von der Pizolbahnen AG be-
auftragten Revisionsstelle und der von den Ge-
meinden beauftragten Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft mit. 

10. Die Einhaltung der Bedingungen wird jeweils 
durch eine von der Pizolbahnen AG beauftragte 
Revisionsstelle geprüft und mit einem Bericht 
gegenüber Gemeinden und Volkswirtschaftsde-
partement bestätigt. Die Prüfbestätigung muss 
durch einen Revisionsexperten unterzeichnet 
werden. 

 
In den Erwägungen des Gemeinderats Bad Ragaz 
wird namentlich ausgeführt (Allgemeine Bemerkun-
gen): «Grundsätzlich gilt, dass es nicht Sache der Ge-
meinden sein kann, das unternehmerische Risiko ei-
nes privatrechtlich organisierten Unternehmens zu 
tragen. Ungünstige Witterungsverhältnisse, Markt-
gegebenheiten und Konkurrenzverhältnisse sowie 
schwierige volkswirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen sind Risiken, denen ein Unternehmen durch ei-
gene Bemühungen und Massnahmen entgegenwir-
ken muss. Gleichermassen kann es ebenso wenig 
Sache der Gemeinden sein, Verluste eines privaten 
Unternehmens ganz oder teilweise zu tragen, Leis-
tungen zur Minderung oder Deckung von Defiziten zu 
erbringen oder sich an einer Sanierung zu beteiligen 
und damit Strukturerhaltung zu betreiben.» (Ge-
meinde Mels, o.D.)18 
 
Gleich anschliessend wird allerdings im gleichen Do-
kument ausgeführt, dass auch eine auf die volkwirt-
schaftliche Bedeutung ausgerichtete Betrachtungs-
weise erforderlich sei, weil die Pizolbahnen nämlich 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbrächten. 

                                                             
18 Vgl. Handlungsempfehlung 1: Vertraue dem Markt 

Dieses Argument greift der Verwaltungsrat im Ge-
schäftsbericht 2016/17 auf und führt aus: «Zwar 
könnte auf den ersten Blick argumentiert werden, 
dass die Pizolbahnen ein privatwirtschaftliches Un-
ternehmen sind und ohne Unterstützung der öffent-
lichen Hand auskommen sollen. Nun sind die Pizol-
bahnen aber nicht irgendein Unternehmen. Es gilt, 
mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Zunächst die 
Standort- und Freizeitqualität der Region. Der Pizol 
ist ein nicht wegzudenkendes Freizeitangebot für ei-
nen grossen Teil der regionalen Bevölkerung. Ein sol-
ches Naherholungsgebiet unmittelbar vor der Haus-
tür schafft Lebensqualität und ist ein Standortfaktor. 
Rund 50 % unserer Gäste wohnen in den sog. Einhei-
mischen-Gemeinden. Pro Jahr können wir rund 6000 
Jahreskarten bzw. Saisonabonnemente in der Re-
gion verkaufen. Dass nun die Steuerzahler – wie 
auch bei Sportanlagen, Hallenbädern, Eishallen, Frei-
bädern – einen Beitrag an die ungedeckten Betriebs-
kosten einer Bergbahn leisten, ist, wie viele Beispiele 
in anderen Regionen zeigen, durchaus vertretbar.» 
(Pizolbahnen AG, 2017) 
 
Allerdings sind weder Kanton noch Gemeinden ge-
willt, unter diesem Titel zeitlich unbefristet Beihilfen 
zu leisten, sondern bezeichnen die Unterstützung als 
«einmaliges Vorgehen». Somit ist der Verwaltungs-
rat nun gehalten, in der zur Verfügung stehenden Zeit 
den Turnaround zu schaffen und die Finanzierung 
auf neue Beine zu stellen.  
 
Kommentar der Verfasser 

 Es besteht die Tendenz, bei der Begründung von 
öffentlichen Finanzierungsbeihilfen den Service 
public resp. die volkswirtschaftliche Bedeutung 
einer Anlage in den Vordergrund zu stellen. Wäh-
rend der Service public bei einer Bergbahn mit ei-
nem lokalen Gästeanteil von 50 % ein Argument 
sein kann, ist die Rechtfertigung von Subventio-
nen mit der volkswirtschaftlichen Bedeutung 
problematischer. Das würde in der Konsequenz 
bedeuten, dass die öffentliche Hand alle volks-
wirtschaftlich bedeutenden Unternehmen in 
Schieflage finanziell unterstützen müsste. Die 
zeitliche Beschränkung der Massnahmen ist da-
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her zu begrüssen. Sie stellen sogenannte Anpas-
sungssubventionen zum Schutz der Insolvenz 
eines sich im Strukturwandel befindlichen Unter-
nehmens dar.19 

 Wenn es um die Beschaffung öffentlicher Mittel 
geht, so wird häufig zu optimistisch budgetiert, 
wie die Planungsannahmen aus dem Jahr 2006 
zeigen.20 

 
 
3.2 Proaktive Förderung 

3.2.1 Touristische Suprastruktur: Hotelförde-
rung in Surses 

Im Jahr 2017 hat die Gemeinde Surses eine gesetz-
liche Grundlage zur Förderung des Baus und zur Sa-
nierung von Hotels und Beherbergungsbetrieben mit 
warmen Betten geschaffen (Gemeinde Surses, 
2017). Es ist möglich, Bau- und Sanierungsvorhaben 
mit einem einmaligen Finanzbeitrag à fonds perdu 
von 3 bis 5 % der Investitionssumme zu unterstüt-
zen. Unterstützungsbeiträge bis CHF 2 Mio. liegen in 
der Kompetenz der Gemeindeversammlung, für hö-
here Beiträge ist eine Urnenabstimmung erforder-
lich.  
In der Botschaft für die Gemeindeversammlung vom 
09.04.2018 wird ein Antrag zur Unterstützung von 
zwei Hotels gestellt. Das erste Projekt im 4-Sterne-
Bereich mit 70 Betten in 35 Doppelzimmern und ei-
nem geschätzten Investitionsvolumen von CHF 10,6 
Mio. soll mit einem einmaligen A-fonds-perdu-Zu-
schuss von CHF 530 000 und einem zinslosen Dar-
lehen von CHF 2 Mio. unterstützt werden. Das Darle-
hen ist grundpfandgesichert.  
 
Das zweite Projekt besteht aus einem Hotel und aus 
drei Appartementhäusern mit bewirtschafteten 
Wohnungen. Das Hotel ist im 3-Sterne-Bereich posi-
tioniert und umfasst 150 Betten, öffentliche Gastro-
nomie, eine Autoeinstellhalle und Parkplätze im 
Freien. Das geschätzte Investitionsvolumen beträgt 

                                                             
19 Vgl. Handlungsempfehlung 1: Vertraue dem Markt; Hand-
lungsempfehlung 3: Verhindere Erhaltungssubventionen; 
Handlungsempfehlung 5: Nimm die möglichen negativen Fol-
gen für die Mitbewerber ernst 
20 Vgl. Handlungsempfehlung 11: Denke in Szenarien und ver-
giss nicht warme Kleidung 

CHF 12 Mio. Dazu kommen 40 hotelmässig bewirt-
schaftete Appartements mit ca. 140 Betten in 3 Häu-
sern. Die Investitionskosten werden auf CHF 13 Mio. 
geschätzt. Das Hotel soll mit einem einmaligen A-
fonds-perdu-Zuschuss von CHF 600 000 und einem 
zinslosen Darlehen von CHF 1 Mio. unterstützt wer-
den. Zudem will sich die Gemeinde mit CHF 1 Mio. 
an der zu gründenden Hotel-AG beteiligen. Ausser-
dem soll die als Trägerin für die Appartementhäuser 
vorgesehene AG mit einem A-fonds-perdu-Beitrag 
von CHF 650 000 unterstützt werden. 
 
Kommentar der Verfasser 

 Die systematische finanzielle Unterstützung von 
Hotelprojekten durch die öffentliche Hand stellt 
ein Novum im Kanton Graubünden dar.  

 Die Begründung basiert hauptsächlich auf regio-
nalwirtschaftlichen Überlegungen (Belebung 
des Tourismusgeschäfts, Arbeitsplätze, Auf-
träge für das lokale Gewerbe). 

 Die finanzielle Beteiligung am Gesamtinvestiti-
onsvolumen der Projekte von CHF 35,6 Mio. be-
trägt 11,6 % (CHF 4,13 Mio.), davon ist CHF 1 
Mio. Risikokapital. Dieses Ausmass ist als erheb-
lich zu bezeichnen.21 

 Es handelt sich um eine problematische einzel-
betriebliche Förderung mit negativen Marktver-
zerrungseffekten für die Konkurrenten, die nicht 
von vergleichbaren Unterstützungsbeiträgen 
profitieren können. Anders als zum Beispiel bei 
einem geförderten Kongresszentrum profitiert 
nur ein einzelner Betrieb.22 Zudem kann nicht 
von einem Marktversagen gesprochen wer-
den.23 

 

3.2.2 Übernahme von Aufgaben: Grundinfra-
struktur für Beschneiungsanlagen und 
Skipisten in der Weissen Arena 

Die Tourismusregion Flims-Laax-Falera wird durch 
drei touristische Akteure geprägt: die Weisse Arena 

21 Vgl. Handlungsempfehlung 2: Spiele, wenn möglich, eine 
Nebenrolle 
22 Vgl. Handlungsempfehlung 5: Nimm die möglichen negati-
ven Folgen für die Mitbewerber ernst 
23 Zum Begriff «Marktversagen» siehe Kapitel 5.1.2 Staatsein-
griffe infolge Marktversagen 
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Gruppe (WAG), die Flims Laax Falera Management 
AG und die Finanz Infra AG. Die WAG ist ein integrier-
ter Bergbahnkonzern, der über eine Holding zusam-
mengehalten wird (Weisse Arena AG). Er hat meh-
rere Tochtergesellschaften mit unterschiedlichen 
Aufgaben (Weisse Arena Bergbahn AG, Weisse 
Arena Gastro AG, Mountain Adventures AG, Moun-
tain Vision AG, Weisse Arena Leisure AG, Baugesell-
schaft rocksresort. Die Flims Laax Falera Manage-
ment AG ist eine Destinationsmanagement-Organi-
sation und zuständig für Standortentwicklung, Ver-
marktung der Region, Gästeinformation und Pro-
duktmanagement. Die Finanz Infra AG ist zuständig 
für die Finanzierung und den Unterhalt der Grundinf-
rastruktur für Beschneiungsanlagen und Skipisten. 
Die Gesellschaft wurde 2005 durch die Gemeinden 
Flims, Laax und Falera zusammen mit der WAG ge-
schaffen und befindet sich in deren Eigentum. Die Ei-
gentümer sind jeweils im Verwaltungsrat vertreten 
(Keiser et al., 2018). Die Finanz Infra AG ist Eigentü-
merin von touristischen Infrastrukturen (Beschnei-
ung), deren Betrieb an die WAG delegiert wurde. Mit 
anderen Worten: Zwischen der Finanz Infra AG und 
der WAG besteht ein Pachtvertrag für die Infrastruk-
turen, verbunden mit einer Leistungsvereinbarung. 
Die Infrastrukturen werden von der WAG betrieben. 
Die Finanz Infra AG hat zudem eine Steuerungs- und 
Koordinationsfunktion für die Entwicklung der Pisten 
und Beschneiungsinfrastruktur am Berg. Die inhaltli-
che Führung liegt bei der WAG. Die finanziellen Mittel 
zur Beteiligung an der Finanz Infra AG stammen aus 
dem allgemeinen Finanzhaushalt der beteiligten Ge-
meinden. Als Gegenleistung geniessen die Einwoh-
nerinnen und Einwohner dieser Gemeinden Vergüns-
tigungen auf die Ticketpreise. Die Investitionen in die 
Pisten und Beschneiungsanlagen werden über das 
Eigenkapital der Finanz Infra AG sowie über die Auf-
nahme von Fremdkapital finanziert. Die Gemeinden 
haben sich gegenüber der Gesellschaft verbürgt, so-
dass für die Refinanzierung am Kapitalmarkt günsti-
gere Konditionen zur Anwendung kommen. Die fi-
nanziellen Aufwendungen der Gemeinden beschrän-
ken sich somit auf die Gewährung von Eigenkapital 

                                                             
24 Vgl. Handlungsempfehlung 2: Spiele, wenn möglich, eine 
Nebenrolle 
25 Vgl. Handlungsempfehlung 4: Spiele nicht Don Quixote 
26 Vgl. Kapitel 5.1.2 Staatseingriffe infolge Marktversagen 

sowie auf Eventualverpflichtungen gegenüber Kre-
ditgesellschaften zur Aufnahme von günstigem 
Fremdkapital. Die Aufwendungen der Finanz Infra 
AG für den laufenden Betrieb, die Zinsen und die Ab-
schreibungen der Anlagen werden vollumfänglich 
von der WAG finanziert.24 
 
Kommentar der Verfasser 

 Die Sicherstellung der Schneesicherheit durch 
Investitionen in Beschneiungsanlagen ist im 
Zeitalter der Klimaveränderung für viele Berg-
bahnunternehmen eine finanzielle Herausforde-
rung.25 

 Die Gemeinden Flims, Laax und Falera tragen 
diese Kosten gemeinsam, sind am Betrieb der 
Infrastruktur jedoch nicht beteiligt; dieser wurde 
einem privatwirtschaftlichen Unternehmen über-
tragen, was positiv zu werten ist. 

 Die Gemeinden tragen somit an der Last der Be-
schneiung mit. Schnee wird dadurch zum öffent-
lichen Gut. So argumentiert der Verband der 
Bergbahnen Graubünden, Schnee sei ein allge-
meines Gut, das auch von allen mitgetragen und 
mitfinanziert werden müsse. Das sei die Grund-
lage, um überhaupt Schneesport betreiben zu 
können. Diese Argumentation ist aus Sicht der 
Bergbahnen nachvollziehbar, aber nicht unprob-
lematisch, weil dadurch Kosten auf die Allge-
meinheit ausgelagert werden, ohne diese direkt 
am Gewinn zu beteiligen. Ob Schnee ein öffentli-
ches Gut ist, bedarf einer vertieften Betrach-
tung.26 Zudem muss das öffentliche gegenüber 
dem privaten Interesse abgewogen werden und 
man muss beurteilen, ob das öffentliche Inte-
resse in der Abgrenzung zum Privatinteresse ge-
geben ist.27  

 Positiv zu werten ist der Umstand, dass die Sub-
ventionierung indirekt allen Tourismusunterneh-
men zugutekommt. Allerdings entsteht bei der 
Gesamtbetrachtung eine Marktverzerrung zwi-
schen den konkurrierenden Skigebieten und die 
Massnahme ist strukturerhaltend.28 

27 Vgl. Kapitel 5.2 Rechtsstaatliche Grenzen und Handlungs-
grundsätze 
28 Vgl. Handlungsempfehlung 5: Nimm die möglichen negati-
ven Folgen für Mitbewerber ernst; Handlungsempfehlung 3: 
Verhindere Erhaltungssubventionen 
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28 Vgl. Handlungsempfehlung 5: Nimm die möglichen negati-
ven Folgen für Mitbewerber ernst; Handlungsempfehlung 3: 
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4.2.1 Ordnungsebene 
Auf der Ordnungsebene geht es um grundsätzliche 
Fragestellungen, also um das «Big Picture». Welcher 
Stellenwert soll dem Tourismus in einer Gemeinde 
zukommen, etwa im Vergleich zu anderen Wirt-
schaftszweigen? Wo soll sich der Tourismus in Zu-
kunft hinbewegen? Welches sind die kurz-, mittel- 
und langfristigen Ziele? Und durch welche Massnah-
men sollen diese Ziele erreicht werden? Welche 
Strukturen und Vorschriften sind dafür notwendig? 
Welches sind die grundsätzlichen Vorstellungen 
(Werte, Normen, Ideen, Denkmuster), die das Han-
deln der Organisation und ihrer Mitglieder definie-
ren?29 
 
Auf der Ordnungsebene ist auch die Frage zu klären, 
ob überhaupt, in welcher Form, in welchem Umfang 
und mit welchem Ziel Beteiligungen eingegangen 
werden. Solche Antworten sind grundsätzlich zu ge-
ben und auf Ordnungsebene zu beantworten, etwa in 
einem Leitbild oder Masterplan.30 «Ein touristisches 
Leitbild oder ein Tourismuskonzept ist eine Grundvor-
stellung für die touristische Weiterentwicklung einer 
politischen Körperschaft (Land, Region, Gemeinde) 
oder einer Destination (Region, Ort, Ressort), welche 
von einem Auftraggeber durch einen öffentlichen 
Charakter (z. B. durch Mitbeteiligung der Betroffe-
nen, hoheitlichen Akt, Publikation) wirkt, von einer Si-
tuationsanalyse ausgeht und Zielsetzungen (norma-
tiver und/oder strategischer Art) sowie Massnah-
men/Strategien enthält.» (Bieger & Beritelli, 2013) Als 
Grundlage für deren Umsetzung braucht es Struktu-
ren und Regulatorien, ohne welche die öffentliche 
Hand nicht tätig werden darf. Empfehlenswert ist die 
Ausarbeitung von Beteiligungsrichtlinien, die mit dem 
touristischen Leitbild abzustimmen sind.  
 
Ohne eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit 
dem Beteiligungsthema auf Ordnungsebene, das 
heisst Diskussion und Festschreibung von Grundhal-
tungen, werden Gemeindebeteiligungen zufällig und 
opportunistisch bleiben. Aufgabe der Politik aber ist 

                                                             
29 Zum Thema Unternehmenskultur vgl. Wien, Andreas, 
Franzke, Normen, Unternehmenskultur. Zielorientierte Unter-
nehmensethik als entscheidender Erfolgsfaktor, Wiesbaden 
2014 

es, der Bürgerin und dem Bürger zu erklären, warum 
und wie etwas getan wird und welche Ziele damit 
verfolgt werden. Dies bedingt eine strategische Vor-
gehensweise, wie sie auf Gemeindeebene im Allge-
meinen und insbesondere mit Bezug auf Tourismus-
beteiligungen heute noch kaum vorhanden ist.  
 

4.2.2 Umsetzungsebene 
Beteiligungsentscheid 

Auf der Umsetzungsebene erfolgt der Vollzug, das 
heisst die Beteiligungsstrategie wird in die Realität 
umgesetzt. Am Anfang steht der konkrete Finanzie-
rungs- respektive Beteiligungsentscheid.  
 
Beteiligungsverwaltung 

Ist der Beteiligungsentscheid gefällt und umgesetzt, 
so muss die eingegangene Beteiligung verwaltet 
werden. Bei der Beteiligungsverwaltung geht es ge-
samthaft um die Funktionen Koordination, Informa-
tion, Dokumentation und Überwachung (Biwald, 
2008; Hille, 2003). Darunter fallen politische, rechtli-
che und organisatorische Massnahmen wie nament-
lich die Dokumentation sowie das Archivieren aller 
wichtigen Unterlagen der Beteiligung (Verträge, Jah-
resrechnungen, Prüfberichte, Finanzierungsanträge, 
Businesspläne, Sitzungsprotokolle, externe Gutach-
ten etc.) (Hille, 2003). 
 
Beteiligungsführung 

Beteiligungsmanagement ist jedoch keine rein for-
mell-administrative Tätigkeit, sondern umfasst auch 
aktive Führungs- und Steuerungsaufgaben sowie Ri-
sikomanagement (Wittigayer, 2016).31 
 
Die Steuerung bedingt Ziele, an denen sie sich aus-
richten kann. Diese sind entweder finanzieller oder 
leistungsbezogener Art und basieren auf Wirt-
schafts- respektive Businessplänen. Sie können im 

30 Vgl. Handlungsempfehlung 10: Verhindere Schnellschüsse 
und Einzelfallbeurteilungen 
31 Vgl. Handlungsempfehlung 12: Vermeide «shoot and for-
get» 
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4 Theorie zum Beteiligungsma-
nagement 

4.1 Begriffliches 

Der Begriff des Beteiligungsmanagements stammt 
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menfassung aller strategischen, operativen und ver-
waltenden Aufgaben, die eine Unternehmensgruppe 
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mehr nur auf die traditionellen Formen der Eigen- 
oder Regiebetriebe zurückgegriffen, sondern auch 
auf privatrechtliche Organisationsformen wie zum 
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Die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Beteili-
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Abbildung 5: Beteiligungsmanagement-Modell 
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29 Zum Thema Unternehmenskultur vgl. Wien, Andreas, 
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30 Vgl. Handlungsempfehlung 10: Verhindere Schnellschüsse 
und Einzelfallbeurteilungen 
31 Vgl. Handlungsempfehlung 12: Vermeide «shoot and for-
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Rahmen von sogenannten Balanced Scorecards 
auch strategischer Natur sein.32  
 
Die Vorgabe von Zielen und deren Messung ist ein 
Gebot des sogenannten New Public Management 
und der wirkungsorientierten Verwaltungsführung. 
Dabei handelt es sich um «ein Steuerungsmodell für 
Politik und Verwaltung, das sein Hauptaugenmerk 
auf die Wirkung des staatlichen Handelns legt». 
(Schedler, 2000, S. 33) So muss jeder Entscheid der 
Verwaltung mit den Konsequenzen verknüpft und 
transparent dargestellt werden, die Rollen zwischen 
Parlament, Regierung und Verwaltung sind zu klä-
ren33 und es sind klar messbare Ziele vorzugeben, 
die anhand von Indikatoren zu messen sind. Das In-
dikatorensystem ist so auszugestalten, dass Verglei-
che zwischen Soll- und Ist-Werten möglich sind. So 
ist zum Beispiel zu messen, ob die durch eine sub-
ventionierte Kongressinfrastruktur angestrebten zu-
sätzlichen Logiernächte tatsächlich und nachhaltig 
geschaffen werden konnten.  
 
Ihre Führungs- und Steuerungsaufgabe nimmt die 
Verwaltung/Gemeinde in der Regel über die Organe 
der Beteiligungen wahr, zum Beispiel indem sie an 
Gesellschaftsversammlungen (Generalversamm-
lung, Hauptversammlung) teilnimmt oder sich über 
Verwaltungsräte einbringt (Hengel, 2011). Denkbar 
ist auch eine Steuerung über die Ebene der Ge-
schäftsführung, mit der die Gemeinde regelmässige 
Gespräche führt, zum Beispiel halbjährlich oder jähr-
lich und basierend auf vereinbarten Zielen. Es ist 
auch denkbar, dass sie direkt in Verwaltungsräten 
oder zuständigen Ausschüssen Einsitz nimmt. Ein 
Verwaltungsrat hat dabei einen grösseren Einblick 
als ein Gesellschafter und weitergehende Möglich-
keiten zur Mitbestimmung. Mit einer Organstellung 
verbunden ist aber automatisch auch ein höheres 

                                                             
32 Zur Balanced Scorecard vgl. Kaplan, Robert S., et al., Bal-
anced scorecard. Strategien erfolgreich umsetzen, Stuttgart 
1997 
33 Zu den Führungs- und Steuerungsaufgaben gehört die Re-
gelung der Zuständigkeiten. Gemeint ist die Abgrenzung der 
Kompetenzen zwischen Gesellschaftsorganen, Verwaltung 
und Politik. 

Haftungsrisiko. So sind die Organe einer Gesell-
schaft sowohl der Gesellschaft als auch den einzel-
nen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern gegen-
über für den Schaden verantwortlich, den sie durch 
absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflich-
ten verursachen (Bürgi Nägeli Rechtsanwälte, o.D. 
b). 
 
Die Beteiligung an Managementaufgaben wird in ver-
schiedenen, aber nicht allen Institutionen und Kör-
perschaften durch Verordnungen und Reglemente 
geregelt. Die massgebenden Überlegungen werden 
beim Bund im Corporate-Governance-Bericht des 
Bundesrates festgehalten.34 Auf Kantonsebene 
kommt in Graubünden die «Verordnung zur Umset-
zung der Public Corporate Governance» zur Anwen-
dung. Im Rahmen dieser Verordnung ist «…die Regie-
rung [ist] für die Ernennung und für die Abwahl von 
Kantonsvertretungen zuständig.»35 Ähnliche Mo-
delle sind auch auf kommunaler Ebene denkbar und 
anstrebenswert. 
 
Die Auswahl der Mitglieder erfolgt nach von der Re-
gierung beschlossenen Anforderungsprofilen: 

a) das individuelle Anforderungsprofil, das allge-
mein gültige und branchenspezifische Anforde-
rungen enthält; 

b) das Anforderungsprofil für das strategische Füh-
rungsorgan als Ganzes. 

Das individuelle Anforderungsprofil definiert Wähl-
barkeitserfordernisse, die Voraussetzung für die 
Wahl und die Amtsausübung sind.36  
 
Um die öffentliche Hand angemessen vertreten zu 
können, benötigt die delegierte Person nicht bloss 
politische Legitimation (Mandatsträgerin/Mandats-
träger, Parteizugehörigkeit etc.), sondern auch be-
triebswirtschaftliches Know-how sowie idealerweise 

34 Zur Thematik vgl. Bericht des Bundesrates zur Auslagerung 
und Steuerung von Bundesaufgaben (Corporate-Governance-
Bericht) vom 13. September 2016 
35 Kanton Graubünden, Verordnung zur Umsetzung der Public 
Corporate Governance für den Kanton Graubünden, Art. 8, 
Abs. 1 
36 Kanton Graubünden, Verordnung zur Umsetzung der Public 
Corporate Governance für den Kanton Graubünden, Art. 9, 
Abs. 1 und 2 
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einen Leistungsausweis auf dem betreffenden Ge-
biet.37 
 
Die Qualifikation der Gemeindevertreter kann ein 
Problem darstellen. Zum einen fehlt es bei den Man-
datsträgerinnen und Mandatsträgern möglicher-
weise an der erforderlichen Kompetenz oder an der 
dafür erforderlichen Zeit; zum anderen können im 
Fall von mehreren Gemeindevertretungen im Verwal-
tungsrat eines grösseren touristischen Unterneh-
mens unterschiedliche politische Auffassungen zu 
widersprüchlichem Verhalten führen. Daher ist es 
wichtig, dass den Vertreterinnen und Vertretern der 
Kommune von der Regierung klare Weisungen erteilt 
werden und Parteipolitik nicht massgebend ist 
(Schwarting, 2004). «Die Vertreter aus der Politik ha-
ben explizit oder implizit den Auftrag, das öffentliche 
Interesse in unternehmerische Entscheide des 
Boards einfliessen zu lassen.» (Schedler, 2008, S. 
122) «Interessenkollisionen sind möglichst zu ver-
meiden. Die Kantonsvertretungen haben allfällige In-
teressens- und Rollenkonflikte der Regierung offen-
zulegen.»38 
 
Bei fachlichen Defiziten der Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter kommt der Unterstützung 
durch das Beteiligungsmanagement der Gemeinde 
ein besonderes Gewicht zu. Dies kann ganz einfach 
über Sichtung und Kommentierung der Sitzungsvor-
lagen geschehen, bis hin zur Schulung der betreffen-
den Personen (Biwald, 2008; Hille, 2003). In jedem 
Fall sollten solche Vertretungsaufgaben nicht ein-
fach als repräsentative Pflicht gesehen werden: Die 
Interessen der Gemeinde als Beteiligungsnehmerin 
sind angemessen wahrzunehmen. 
 
Die Pflichten der Mandatsträgerinnen und Mandats-
träger sind in Graubünden auf Kantonsebene eben-
falls gesetzlich geregelt. 
 
«Die Kantonsvertretungen sind verpflichtet; 

a) ihre Tätigkeit im Einklang mit den Eigentümer-
zielen auszuüben; 

                                                             
37 Vgl. Handlungsempfehlung 13: Schuster, bleib bei deinen 
Leisten 
38 Kanton Graubünden, Verordnung zur Umsetzung der Public 
Corporate Governance für den Kanton Graubünden, Art. 9, 
Abs. 3 

b) die von der Beteiligung erhaltenen Vergütungen 
gegenüber der Koordinationsstelle Beteiligun-
gen offenzulegen, soweit diese nicht durch die 
Regierung festgelegt oder genehmigt werden; 

c) dem Fachdepartement über besondere und 
wichtige Ereignisse und Entwicklungen in finan-
zieller oder risikorelevanter Hinsicht unverzüg-
lich Bericht zu erstatten. […] 

Die Regierung kann zur Regelung der Pflichten mit 
den Kantonsvertretungen Mandatsverträge ab-
schliessen.»39  
 
Bei fehlenden eigenen Qualifikationen oder aus 
grundsätzlichen Überlegungen kann die Vertretung 
an eine mandatierte Person delegiert werden. Die In-
teressen der Gemeinde können durch eine aussen-
stehende Person, welche über die entsprechenden 
Erfahrungen verfügt, unter Umständen besser vertre-
ten werden. Ebenfalls kann allfällig raschen Wech-
seln in den Verwaltungsräten (bspw. aufgrund der 
Abwahl von Mandatsträgern) dahingehend entge-
gengewirkt werden, dass mit der delegierten Person 
ein langfristiger Mandatsvertrag abgeschlossen 
wird. 
 
Es ist jedoch nicht in jedem Fall resp. für jede Ge-
meinde notwendig, ein eigenes Gesetz oder ein Reg-
lement / eine Verordnung zu erlassen. Vielmehr 
sollte sich eine Gemeinde mit den grundlegenden 
Problemen und Inhalten solcher Fragestellungen 
auseinandersetzen, um gegebenenfalls angemes-
sen reagieren zu können.  
 
Beteiligungsüberwachung, Controlling 

Zur Umsetzungsdimension des Beteiligungsmana-
gements gehört schliesslich auch die Überwachung 
der Beteiligungen. Dies betrifft einerseits die Vorga-
ben und Fristen. So ist zu prüfen, ob die formale 
Rechtmässigkeit der Beteiligung vorhanden ist, und 
periodisch zu kontrollieren, ob dies noch der Fall ist. 
Andererseits ist aber auch eine enge Überwachung 
der Geschäftsentwicklung erforderlich. Besonders 

39 Kanton Graubünden, Verordnung zur Umsetzung der Public 
Corporate Governance für den Kanton Graubünden, Art. 10, 
Abs. 1 und 2 
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39 Kanton Graubünden, Verordnung zur Umsetzung der Public 
Corporate Governance für den Kanton Graubünden, Art. 10, 
Abs. 1 und 2 
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bei Unternehmen, bei welchen die Kommune entwe-
der eine hohe finanzielle Beteiligung innehat (bspw. 
eine Mehrheitsbeteiligung bei einem Tourismusun-
ternehmen, zum Beispiel einer Bergbahn) oder jähr-
lich (hohe) Betriebsbeiträge leistet, ist es wichtig, 
engmaschig über die finanziellen Gegebenheiten 
und Entwicklungen informiert zu sein. Diese Überwa-
chung soll durch die Gemeinde proaktiv gesche-
hen.40 
 
Basis für die Überwachung bildet ein effizientes Be-
teiligungscontrolling, das die Beteiligungsführung 
und -steuerung unterstützt und es ermöglicht, «die fi-
nanziellen Auswirkungen von Planungs-, Entschei-
dungs- und Vollzugsprozessen erkennen und bear-
beiten zu können». (Spennlingwimmer, 2017, S. 197) 
Dazu sind aussagekräftige Daten erforderlich. Das 
Beteiligungscontrolling unterteilt sich in eine strate-
gische und eine operative Komponente (Biwald, 
2008; Hille, 2003). Das strategische Controlling be-
fasst sich mit der Frage: «Tun wir das Richtige?» Die 
Gemeinde verfolgt mit ihren finanziellen Beteiligun-
gen Ziele, die auf der Ordnungsebene definiert sind, 
und das strategische Controlling liefert die Grund-
lage zur qualifizierten Einschätzung der Zielerrei-
chung. «In der Sache geht es damit um die Gestal-
tung des kommunalen Aufgabenportfolios, die Legi-
timation der kommunalen Aufgabenwahrnehmung 
sowie die Sicherung einer nachhaltigen Zielerrei-
chung.» (Hille, 2003, S. 120) 
 
Das operative Beteiligungscontrolling dreht sich dem 
gegenüber um die Frage: «Tun wir das Richtige rich-
tig?» (Hille, 2003, S. 120) Dabei steht die Verfolgung 
zentraler betriebswirtschaftlicher Grössen im Vor-
dergrund. Als Messgrössen können unterschiedliche 
Kennzahlen zum Einsatz kommen, welche Kosten- 
und Ergebnistransparenz herstellen (Schneider, 
2002). «Auf der Basis der festgelegten Messgrössen 
ist ein adressatenspezifisches Berichtswesen und 
Führungsinformationssystem aufzubauen und zu in-
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Ist – das heisst zwischen Planung und Ergebnis – 
ermöglichen, wodurch sich Veränderungen gegen-
über Vorjahren oder gegenüber Vergleichsunterneh-
men erkennen lassen (Hille, 2003).  
 
Eine besondere Bedeutung im Überwachungskon-
zept haben Wiedervorlagen. «Die Bank bestimmt im 
Rahmen ihres Risikomanagements die Verfahren 
und Grundsätze für die Überwachung ihrer grund-
pfandgesicherten Kredite, die Häufigkeit der periodi-
schen Überprüfung der Objekt- und Schuldnerquali-
tät sowie die Nachführung der Dokumentation.» 
(Schweizerische Bankiervereingung, 2014) 
 
Was bei Banken zum Standard gehört und von der 
FINMA auch entsprechend vorausgesetzt wird, ist in 
den Kommunen praktisch nicht vorhanden: Die re-
gelmässige Überprüfung des Ausleihungsportfolios 
nach standardisierten Kriterien. Gerade im Firmen-
kundengeschäft wird bei Banken häufig eine jährli-
che Analyse der Ausleihungen vorgenommen und 
ein Ratingsystem geführt (Manz, 1998). 
 
Gerade für touristische Engagements empfiehlt es 
sich, eine regelmässige Neuprüfung vorzunehmen. 
Die regelmässigen Analysen sollen nicht nur dazu 
dienen, die eigenen Risiken besser zu kennen, son-
dern gegebenenfalls auch Massnahmen einzuleiten. 
Die Tourismusindustrie ist eine volatile Branche, bei 
der sich in den Märkten in kurzer Zeit viel verändern 
kann. Zudem verspricht das Geschäft keine grossen 
Margen und somit nur geringe Renditen. Dies alles 
zusammen bedingt, dass Engagements im Touris-
mus eng begleitet werden.41 
 
Arbeiten Gemeindevertretungen in Verwaltungsrä-
ten mit, so müssen sie sich jederzeit der Principal-
Agent-Problematik bewusst sein, wonach der Ver-
waltungsrat gegenüber der Geschäftsleitung häufig 
ein Informationsdefizit hat.  
 
Bei der Ausgestaltung eines Risikosteuerungspro-
zesses müssen diverse organisatorische Fragen ge-
klärt werden: 
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 Wiedervorlagezyklus 
 Gegenstand der Prüfung 
 Grundsätzliche Strukturierung des Überwa-

chungsprozesses 
 Definition der erforderlichen Dokumente 
 Festlegung der Verantwortlichkeiten (bspw. Fi-

nanzverwaltung, Gemeindeschreiber etc.) 

 

4.2.3 Objektebene 
Die Objektebene unterscheidet zwischen einzelfall- 
und portfoliobezogener Handlungssphäre. Damit 
kommt zum Ausdruck, dass nebst der Einzelfallbe-
trachtung immer auch eine Gesamtportfoliosicht 
wichtig ist. Dies gilt auf (eher abstrakter) Ordnungs- 
wie auch auf (konkreter) Umsetzungsebene. Gerade 
Aufgaben im Rahmen der Beteiligungsverwaltung, 
wie etwa Dokumentation und Überwachung, aber 
auch das Controlling sollten nicht einzelfallweise, 
sondern gesamthaft für das ganze Beteiligungsport-
folio wahrgenommen werden. Zudem sind Risiko-
überlegungen sowohl mit Bezug auf jede einzelne 
Beteiligung als auch hinsichtlich Gesamtportfolio 
notwendig.  
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5 Beteiligungsentscheid

5.1 Motive 

5.1.1 Unterschiedliche Perspektive von priva-
ten und öffentlichen Geldgebern 

Wenn Kommunen finanzielle Mittel für touristische 
Infrastrukturen einsetzen, so tun sie dies in der Regel 
aus anderen Motiven als private Geldgeber. Finanzi-
elle Engagements, namentlich in Form einer Beteili-
gung am Kapital einer Gesellschaft, erfolgen in der 
Privatwirtschaft mit dem Ziel, den Gewinn zu stei-
gern, ein definiertes Wachstum zu erreichen, das 
Produktportfolio zu erweitern, einen raschen Markt-
eintritt zu realisieren oder Synergien zu erzielen. 
Übergeordnetes Ziel ist die Steigerung des Unterneh-
menswerts (Heesen, 2017). Zu diesem Zweck erfolgt 
eine Fokussierung auf Werttreiber, wie zum Beispiel 
Umsatz, Kosten und gebundenes Kapital respektive 
die damit verbundenen Kapitalkosten. Häufig erfolgt 
der Erwerb einer Beteiligung mit dem Ziel, diese spä-
ter – nach erfolgter Optimierung oder Stabilisierung 
– zu einem höheren Preis wieder zu verkaufen. 
 
Dem gegenüber verfolgen Gemeinwesen andere 
Ziele, wenn sie sich finanziell bei Tourismusinfra-
strukturen engagieren. Hauptmotive sind, in direkter 
Anlehnung an Art. 2 Abs. 2 der Bundesverfassung 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV), die 
Wohlfahrt und nachhaltige Entwicklung. Diese will die 
Gemeinde fördern, sei es durch die Unterstützung 
wirtschaftlicher Aktivitäten, die sonst unterbleiben 
würden (proaktive Strategie), oder durch die Stabili-
sierung von existenzgefährdeten Unternehmen oder 
Infrastrukturen (reaktive Strategie), die sonst aus 
dem Angebotsportfolio der Gemeinde verschwinden 
und als Wirtschaftsfaktor entfallen würden (Verlust 
von Arbeitsplätzen, Ausfall von regionalen Folgeauf-
trägen etc.). Die Bereitschaft zu öffentlichem Enga-
gement ist umso grösser, als touristische Infrastruk-
turen häufig auch durch die lokale Bevölkerung ge-
nutzt werden und somit deren Wohlfahrt (Bürgernut-
zen) steigern (Thomas, 2008). Zudem wird die finan-
zielle Unterstützung von touristischen Infrastruktu-
ren oder Infrastrukturunternehmen respektive die fi-
nanzielle Beteiligung daran durch die öffentliche 

Hand einfach aus ihrer allgemeinen Infrastrukturzu-
ständigkeit hergeleitet und in der Regel nicht grund-
sätzlich in Frage gestellt. Im Gegenteil: Es ist breit ak-
zeptiert, dass «in den meisten Kommunen [kann] 
Tourismus nicht nach dem Zufallsprinzip erfolgen» 
kann und sich «nicht von allein» entwickelt (Thomas, 
2008). Die öffentliche Unterstützung und Förderung 
des Tourismus wird höchstens in solchen Destinati-
onen als unnötig erachtet, die über «sogenannte tou-
ristische Selbstläufer» (Meer, Sonne, Hochgebirge) 
verfügen (Thomas, 2008, S. 76), aber selbst da sind 
zumindest unterstützende und flankierende Mass-
nahmen erforderlich, zum Beispiel im Verkehrsbe-
reich. In den Förderkonzepten kommt der allgemei-
nen wie tourismusspezifischen Infrastruktur eine 
zentrale Bedeutung zu. Ohne sie «wären weder die 
Anbieter touristischer Leistung noch die Reiseveran-
stalter in der Lage, ein attraktives Reiseangebot zu 
verkaufen». (Thomas, 2008, S. 75) «In Städten und 
Gemeinden mit dynamischer Tourismusentwicklung 
bzw. einem hohen Anteil des Tourismus an der Wirt-
schaftskraft» wird die Tourismusförderung als «eine 
zentrale kommunale Aufgabe» bezeichnet (Thomas, 
2008). Sogar noch mehr: Tourismus gilt gar als «ein 
kommunaler Aufgabenschwerpunkt unter den As-
pekten Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, So-
zial- und Familienpolitik». (Thomas, 2008, FN. 55) 
 
Im Gegensatz zum einfachen Konzept der einzelbe-
trieblichen Wertsteigerung, wie es in der Privatwirt-
schaft verfolgt wird, sind Erreichung von Wohlfahrt 
und nachhaltiger Entwicklung in einem gewissen 
Grad abstrakt, schwer zu messen und subjektiv. Fast 
jedes kommunale finanzielle Engagement bei Tou-
rismusinfrastrukturen lässt sich letztlich mit Steige-
rung der Wohlfahrt begründen, sei es, weil Arbeits-
plätze geschaffen oder erhalten werden, weil das lo-
kale Gewerbe Aufträge und Auslastung bekommt 
oder weil die lokale Bevölkerung von einem Angebot 
– zum Beispiel einer Bergbahn – ebenfalls Nutzen 
zieht. Wo aber sind die Grenzen? Während ein priva-
ter Geldgeber vor allem die finanzielle Dimension im 
Auge hat und – zum Beispiel bei einer finanziellen 
Sanierung – immer beurteilt, ob die ergriffene finan-
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zielle Massnahme zu einer Verbesserung seiner Po-
sition aus finanzieller Sicht führt42, so wird die öffent-
liche Hand einen umfassenden Kriterienkatalog an-
wenden und zum Beispiel auch den gesellschaftli-
chen Nutzen zur Rechtfertigung ihres Handelns bei-
ziehen, etwa die Verhinderung von Abwanderung.43 
Dieser Umstand macht die Situation anspruchsvoll. 
Es muss in jedem Fall entschieden werden, ob ein 
Staatseingriff gerechtfertigt ist, wozu griffige Krite-
rien erforderlich sind.44 
 

5.1.2 Staatseingriffe infolge Marktversagen 
In einem marktwirtschaftlichen System mit funktio-
nierenden Märkten sind Unternehmen bereit, ein Gut 
oder eine Leistung herzustellen, wenn die Kosten 
durch den Preis gedeckt sind (Drewello, 2018). Ist 
dies nicht der Fall, so erfolgt keine Herstellung oder 
diese wird gestoppt. Nach diesem Prinzip funktionie-
ren effiziente Märkte. Nicht rentable Angebote oder 
Unternehmen verschwinden vom Markt oder sie ent-
stehen erst gar nicht.  
 
Im saisonalen alpinen Kontext würde die konse-
quente Durchsetzung des marktwirtschaftlichen 
Prinzips Entwicklungen oftmals verhindern, weshalb 
die öffentliche Hand steuernd eingreift, mit zuneh-
mender Tendenz. Dies geschieht auf unterschiedli-
che Weise, im Wesentlichen durch Subventionen      
oder sogar durch ein direktes staatliches Güterange-
bot.  
 
Subventionen sind Leistungen des Staates an Unter-
nehmen, wobei dem Staat keine direkte Gegenleis-
tung gegenübersteht (Drewello, 2018). Sie gehören 
zu den fiskalischen Massnahmen. Ihre Wirkung fin-
det auf Angebotsseite statt, indem die Produktions-
kosten gesenkt werden. Es wird unterschieden zwi-
schen Fördersubventionen (zur Förderung von Inno-
vationen), Anpassungssubventionen (zum Schutz 
vor Unternehmensinsolvenzen im Strukturwandel) 

                                                             
42 In diesem Zusammenhang wird oft die Maxime erwähnt, 
wonach schlechtem Geld kein gutes nachgeworfen werden 
solle. 
43 Zum Thema «Weiche Standortfaktoren» wie zum Beispiel 
Image vgl. Arndt, Olaf, Kaiser, Peter, Ex-Ante-Bewertung regio-
nalwirtschaftlicher Effekte von Investitionen und nachhaltigen 

und Erhaltungssubventionen (aus sozialen Gründen, 
zum Beispiel zum Erhalt von Arbeitsplätzen in Bran-
chen, die grosser internationaler Konkurrenz ausge-
setzt sind). Die klassischen Instrumente der Subven-
tion sind Zuschüsse, zinsgünstige Darlehen und öf-
fentliche Bürgschaften (Drewello, 2018). 
 
Anstatt Drittunternehmen zu subventionieren, kann 
der Staat auch selbst Güter anbieten. Tut er dies zu 
einem Preis, der die Produktionskosten nur zum Teil 
deckt, so greift er umverteilend ein. 
 
Solche staatlichen Eingriffe bedingen nach der 
Volkswirtschaftstheorie ein Marktversagen, das 
heisst es müssen Störfaktoren vorhanden sein, die 
ein reibungsloses Funktionieren des Marktes verhin-
dern.45 Markversagen führt zu Wohlfahrtsverlust, der 
durch den Eingriff des Staates ausgeglichen wird. Al-
lerdings ist das Vorliegen von Markversagen häufig 
schwierig nachzuweisen respektive zu beurteilen. In 
einer Restrukturierungsphase von Industrien besteht 
zum Beispiel die Gefahr, dass der Begriff übermässig 
strapaziert und bemüht wird, um staatliche Eingriffe 
zu rechtfertigen (Drewello, 2018). Dies kann auch für 
die alpine Tourismuswirtschaft, die von Überkapazi-
tät und Monokultur (Skifahren im Winter, Wandern 
im Sommer) geprägt ist, nicht ausgeschlossen wer-
den. Das Risiko von Staatseingriffen ohne Vorhan-
densein eines Marktversagens ist besonders bei al-
pinen Tourismusgemeinden gross, wo eine beson-
dere Nähe zwischen der Politik respektive den Politi-
kerinnen/Politikern und der Tourismuswirtschaft be-
steht, die versucht, ihre Wettbewerbsposition gegen-
über den Konkurrenten in den benachbarten Tälern 
zu verbessern. Zudem verfolgen Lokalpolitiker mit 
den von ihnen propagierten Markteingriffen nicht im-
mer oder primär eine Steigerung der gesamtwirt-
schaftlichen Wohlfahrt, sondern benutzen (bewusst 
oder unbewusst) dieses Argument zu ihrem eigenen 
Vorteil, nicht zuletzt zur Sicherung ihrer Wiederwahl 
(Drewello, 2018). 
 

Ausgaben in Gewerbeflächen und Tourismus. 2) Anleitung Be-
wertung Gewerbe/Tourismus, Bremen 2008, S. 6 
44 Vgl. Handlungsempfehlung 10: Verhindere Schnellschüsse 
und Einzelfallbeurteilungen; Handlungsempfehlung 3: Verhin-
dere Erhaltungssubventionen 
45 Vgl. Handlungsempfehlung 1: Vertraue dem Markt 
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Doch kann im Kontext von Tourismusinfrastrukturen 
unter bestimmten Voraussetzungen sehr wohl ein 
Markversagen vorliegen, bei dem ein korrigierender 
Eingriff des Staates sinnvoll und richtig ist, um unnö-
tige Wohlfahrtsverluste zu verhindern und den Wohl-
stand zu mehren. 
 
Die erste in diesem Kontext relevante klassische Ka-
tegorie des Marktversagens sind öffentliche Güter. 
Diese werden durch den Markt nicht zur Verfügung 
gestellt, weil das Ausschluss- und das Rivalitätsprin-
zip nicht funktionieren – mit der Folge, dass die 
Marktteilnehmer zwar von den Leistungen profitie-
ren und diese sogar benötigen, aber nicht dafür zah-
len (ein klassisches Beispiel sind Lawinenverbauun-
gen). Beispiele aus dem Tourismusinfrastruktur-
Kontext sind Kongresszentren, von denen die Hotel-
lerie, der Detailhandel und die Transportunterneh-
men profitieren, ohne sich an deren ungedeckten 
Kosten zu beteiligen. Um solche Angebote – zum 
Beispiel auch Sportinfrastrukturen wie Hallenbäder 
und Kulturinfrastrukturen wie Theater – mit ihren po-
sitiven Wohlfahrtsbeiträgen dennoch zu ermögli-
chen, greift der Staat in den Markt ein und subventi-
oniert solche Unternehmen oder erbringt entspre-
chende Leistungen gleich selbst. 
 
Die zweite Kategorie von in diesem Zusammenhang 
relevantem Marktversagen sind Externalitäten. Da-
runter werden externe Effekte verstanden, die von 
der ökonomischen Aktivität eines Marktteilnehmers 
ausgehen und die wirtschaftliche Situation anderer 
Marktteilnehmer in positiver oder negativer Weise 
beeinflussen. Diese Wirkungen werden aber nicht 
durch das Preissystem erfasst (Drewello, 2018). Ein 
Beispiel aus dem Tourismuskontext wäre eine Kul-
turveranstaltung, die auch von der lokalen Bevölke-
rung geschätzt wird.  
 
 
5.2 Rechtsstaatliche Grenzen und Hand-

lungsgrundsätze 

Angesichts fehlender griffiger Kriterien und ihrer 
grundsätzlichen Autonomie geniessen Gemeinden 
bezüglich der (Mit-)Finanzierung von touristischen 
Infrastrukturen einen grossen Freiheitsgrad und nut-
zen diesen oft extensiv aus. Aber es gibt durchaus 
rechtsstaatliche Grenzen und Handlungsgrundsätze, 

die den Freiraum eingrenzen (Art. 5 BV). Konkret geht 
es um das Legalitätsprinzip, das öffentliche Interesse 
und die Verhältnismässigkeit. Das Legalitätsprinzip 
besagt, dass sich staatliches Handeln auf eine 
Rechtsgrundlage stützen muss und rechtliche 
Schranken nicht überschreiten darf (Meyer, 2011). 
Öffentliches Interesse ist eine allgemeine Vorausset-
zung für jede staatliche Tätigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV) 
(Häfelin, 2016). Handlungen und Massnahmen der 
Gemeinden müssen somit den Anliegen der Allge-
meinheit dienen, also den Interessen der Gesell-
schaft, und nicht Partikulärinteressen. Das Prinzip 
der Verhältnismässigkeit bedeutet, «dass alles staat-
liche Handeln drei Teilanforderungen genügt: 
 
Es muss  
1. geeignet sein, den angestrebten Zweck zu erfül-

len, 
2. erforderlich sein, d. h. es darf in sachlicher, örtli-

cher, persönlicher und zeitlicher Hinsicht nicht 
weiter gehen als nötig, um das verfolgte öffentli-
che Interesse zu verwirklichen (Kriterium des 
mildesten wirksamen Mittels), und es muss  

3. angemessen sein, d. h. die Massnahme darf 
nicht in einem Missverhältnis zum verfolgten 
Zweck oder zu anderen zu beachtenden Interes-
sen stehen». (Meyer, 2011, S. 217)  

 
Diese Prinzipien binden die Kommunen zurück und 
sollen der Einsicht zum Durchbruch verhelfen, dass 
die touristische Entwicklung «keine rein staatliche 
Veranstaltung (ist), sondern gleichermassen eng mit 
der Leistungsfähigkeit der Tourismusbetriebe und 
der Qualität der hauptsächlich kommunal geschaffe-
nen und entwickelten touristischen Infrastruktur ver-
knüpft» ist (Thomas, 2008, FN. 55). Dies entspricht 
letztlich dem verfassungsmässigen Grundsatz der 
Wirtschaftsfreiheit gem. Art. 27 BV.  
 
Prüft eine Gemeinde ein finanzielles Engagement bei 
einer touristischen Infrastruktur, so hat sie die ge-
nannten Grundsätze zu beachten. Dies bedeutet, 
dass sie sich bewusst mit den genannten Kriterien 
auseinandersetzen und diese erfüllen muss. Das ist 
oft anspruchsvoll, denn es ist kaum je mit eindeuti-
gen Situationen zu rechnen und es fehlen griffige Kri-
terien. Letztlich bedarf es immer einer Interessenab-
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wägung (Meyer, 2011). Folgende Ausführungen sol-
len die massgebenden Prinzipien griffiger verdeutli-
chen.  
 

5.2.1 Legalitätsprinzip  
Der Grundsatz der Gesetzmässigkeit – das Legali-
tätsprinzip – bedeutet einerseits, dass Verwaltungs-
tätigkeiten nicht gegen das Gesetz verstossen dür-
fen, andererseits, dass sich Verwaltungshandeln auf 
das Gesetz stützen muss (Häfelin, 2016). Die 
Staatstätigkeit darf nur aufgrund und nach Mass-
gabe von generell-abstrakten Rechtsnormen ausge-
übt werden, die genügend bestimmt sind (Erforder-
nis des Rechtssatzes) (Häfelin, 2016). Das Gesetz-
mässigkeitsprinzip gilt sowohl für die Eingriffs- als 
auch für die Leistungsverwaltung. So hat das Bun-
desgericht entschieden, dass auch Beschlüsse über 
Ausgaben für Subventionen einer rechtssatzmässi-
gen Grundlage bedürfen.46 Die Anforderungen an die 
Bestimmtheit des Rechtssatzes und an das Erforder-
nis der Gesetzesform sind aber im Bereich der Leis-
tungsverwaltung im Allgemeinen weniger streng 
(Häfelin, 2016). Wenn Gemeinden finanzielle Enga-
gements bei touristischen Infrastrukturen eingehen, 
so handeln sie im Rahmen der Leistungsverwaltung 
und ihre Aktionen unterliegen dem Legalitätsprinzip. 
Je nachdem, ob es sich um einmalige oder wieder-
kehrende Leistungen handelt, ist der erforderliche 
Bestimmtheitsgrad jedoch unterschiedlich. Die in 
vielen Gemeindeverfassungen, zum Beispiel in jener 
von Arosa, genannte Aufgabe der Gemeinde, für das 
Wohl der Allgemeinheit besorgt zu sein und die kul-
turelle Entwicklung sowie die soziale und wirtschaft-
liche Wohlfahrt zu fördern, kann als hinreichend be-
trachtet werden.47 Weil im Zusammenhang mit Inf-
rastrukturen schnell grössere Geldbeträge zur Dis-
kussion stehen, bedarf es ohnehin häufig eines 
Volksentscheids, was eine eindeutige Legitimation 
schafft.  
 

5.2.2 Öffentliches Interesse 
«Öffentliche Interesse» ist ein sogenannter unbe-
stimmter Rechtsbegriff, bei dessen Auslegung der 

                                                             
46 Vgl. BGE 134 I 313, 318 

zuständigen Verwaltungsbehörde ein gewisser Beur-
teilungsspielraum zukommt (Häfelin, 2016). «Klare 
Richtlinien für die Beurteilung der Frage, ob und 
wann ein Anliegen derart erheblich ist, dass es ein öf-
fentliches Interesse darstellt, fehlen weitgehend.» 
(Häfelin, 2016, Rz. 462) Somit muss in jedem Einzel-
fall nach Massgabe der jeweils gegebenen Um-
stände entschieden werden. Die finanzielle Unter-
stützung von touristischen Infrastrukturen geschieht 
in aller Regel als «Massnahme zur Förderung der 
Wohlfahrt der Bevölkerung» (Arbeitsplätze, Steuer-
aufkommen etc.) und ist daher kaum bestritten oder 
grundsätzlich angreifbar. 
 
Bei dieser Argumentationskette wäre das Interesse 
der Öffentlichkeit an Subventionen zugunsten von 
touristischer Infrastruktur eigentlich immer gegeben, 
was nicht sein kann, denn letztlich ist die touristische 
Infrastruktur integraler Bestandteil des Tourismus-
geschäfts und kann nicht generell zur öffentlichen 
Aufgabe werden. Dem steht auch der verfassungs-
mässige Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit gegen-
über. Es kann und darf nicht sein, dass der öffentli-
che Haushalt die Kosten trägt und der Nutzen mehr-
heitlich bei Privaten anfällt (Stichwort Sozialisierung 
der Verluste, Privatisierung der Gewinne). Ein gutes 
Beispiel scheint das Bogn Engiadina in Scuol zu sein, 
für das öffentliche Mittel in erheblichem Ausmass 
eingesetzt werden, das aber von erheblicher regio-
nalwirtschaftlicher Bedeutung ist und nachweislich 
eine grosse Zahl von Gästen in die abgelegene Feri-
enregion bringt.  
 
Ob ein öffentliches Interesse gegeben ist, kann nicht 
pauschal beantwortet werden, sondern bedarf in je-
dem Einzelfall der umsichtigen Abwägung unter Bei-
zug von Zusatzkriterien (dazu vgl. hiernach). 
 

5.2.3 Ausgewogenheit und Verhältnismäs-
sigkeit 

Eignung zur Zweckerreichung 

Es kann gemäss den Ausführungen in Kapitel 5.1 
durchaus legitim und sinnvoll sein, dass Gemeinden 
wirtschaftlich aktiv werden und sich zum Beispiel an 

47 Vgl. Verfassung der Gemeinde Arosa, Art. 4 
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wägung (Meyer, 2011). Folgende Ausführungen sol-
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so handeln sie im Rahmen der Leistungsverwaltung 
und ihre Aktionen unterliegen dem Legalitätsprinzip. 
Je nachdem, ob es sich um einmalige oder wieder-
kehrende Leistungen handelt, ist der erforderliche 
Bestimmtheitsgrad jedoch unterschiedlich. Die in 
vielen Gemeindeverfassungen, zum Beispiel in jener 
von Arosa, genannte Aufgabe der Gemeinde, für das 
Wohl der Allgemeinheit besorgt zu sein und die kul-
turelle Entwicklung sowie die soziale und wirtschaft-
liche Wohlfahrt zu fördern, kann als hinreichend be-
trachtet werden.47 Weil im Zusammenhang mit Inf-
rastrukturen schnell grössere Geldbeträge zur Dis-
kussion stehen, bedarf es ohnehin häufig eines 
Volksentscheids, was eine eindeutige Legitimation 
schafft.  
 

5.2.2 Öffentliches Interesse 
«Öffentliche Interesse» ist ein sogenannter unbe-
stimmter Rechtsbegriff, bei dessen Auslegung der 
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wann ein Anliegen derart erheblich ist, dass es ein öf-
fentliches Interesse darstellt, fehlen weitgehend.» 
(Häfelin, 2016, Rz. 462) Somit muss in jedem Einzel-
fall nach Massgabe der jeweils gegebenen Um-
stände entschieden werden. Die finanzielle Unter-
stützung von touristischen Infrastrukturen geschieht 
in aller Regel als «Massnahme zur Förderung der 
Wohlfahrt der Bevölkerung» (Arbeitsplätze, Steuer-
aufkommen etc.) und ist daher kaum bestritten oder 
grundsätzlich angreifbar. 
 
Bei dieser Argumentationskette wäre das Interesse 
der Öffentlichkeit an Subventionen zugunsten von 
touristischer Infrastruktur eigentlich immer gegeben, 
was nicht sein kann, denn letztlich ist die touristische 
Infrastruktur integraler Bestandteil des Tourismus-
geschäfts und kann nicht generell zur öffentlichen 
Aufgabe werden. Dem steht auch der verfassungs-
mässige Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit gegen-
über. Es kann und darf nicht sein, dass der öffentli-
che Haushalt die Kosten trägt und der Nutzen mehr-
heitlich bei Privaten anfällt (Stichwort Sozialisierung 
der Verluste, Privatisierung der Gewinne). Ein gutes 
Beispiel scheint das Bogn Engiadina in Scuol zu sein, 
für das öffentliche Mittel in erheblichem Ausmass 
eingesetzt werden, das aber von erheblicher regio-
nalwirtschaftlicher Bedeutung ist und nachweislich 
eine grosse Zahl von Gästen in die abgelegene Feri-
enregion bringt.  
 
Ob ein öffentliches Interesse gegeben ist, kann nicht 
pauschal beantwortet werden, sondern bedarf in je-
dem Einzelfall der umsichtigen Abwägung unter Bei-
zug von Zusatzkriterien (dazu vgl. hiernach). 
 

5.2.3 Ausgewogenheit und Verhältnismäs-
sigkeit 

Eignung zur Zweckerreichung 

Es kann gemäss den Ausführungen in Kapitel 5.1 
durchaus legitim und sinnvoll sein, dass Gemeinden 
wirtschaftlich aktiv werden und sich zum Beispiel an 

47 Vgl. Verfassung der Gemeinde Arosa, Art. 4 
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touristischen Infrastrukturen beteiligen.48 Das über-
geordnete Motiv ist die Förderung von Wohlfahrt und 
nachhaltiger Entwicklung.49 Anders als bei der Ba-
sisinfrastruktur, welche die Grundbedürfnisse der 
gesamten Bevölkerung deckt und somit einfacher zu 
begründen ist, lässt sich die finanzielle Unterstüt-
zung von Tourismusinfrastruktur ausschliesslich 
über den Gedanken der Wirtschaftsförderung und 
Wohlstandsmehrung begründen, weil kein allgemei-
ner Bürgernutzen aufgezeigt werden kann oder weil 
dieser zumindest nicht im Vordergrund steht. Dies 
soll über eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
des lokalen oder regionalen Tourismussystems er-
reicht werden. Beispielsweise unterstützt eine Ge-
meinde den Bau und Betrieb eines Kongresszent-
rums oder eines Thermalbads, weil dadurch Gäste 
angezogen werden, die lokal übernachten und ein-
kaufen und so Wertschöpfung generieren.  
 
Die generelle Frage des Einflusses von Infrastruktur 
auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung von 
Regionen ist untersucht und nachgewiesen worden 
(Aschauer, 1989; Snieska & Simkunaite, 2009). So ist 
beispielsweise die verkehrsmässige Erschliessung 
einer Region Basisvoraussetzung für die wirtschaft-
liche Entwicklung. Dies gilt im Grundsatz auch für die 
Tourismusinfrastruktur (Thomas, 2008), die in guter 
Qualität vorhanden sein muss, damit die Nachfrage 
nach touristischen Angeboten stimuliert wird und die 
Reiseveranstalter in der Lage sind, ein attraktives 
Reiseangebot zu verkaufen. 
 
Auch wenn somit die Förderung der touristischen 
Infrastruktur im Allgemeinen sinnvoll scheint, so 
muss doch im Einzelfall kritisch hinterfragt werden, 
ob die konkrete Massnahme im Hinblick auf die Er-
reichung des übergeordneten Ziels – nämlich die 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit – geeignet 
ist.50 Bei finanziellen Massnahmen von Kommunen 
zugunsten von touristischen Infrastrukturen steht 
häufig das Arbeitsplatzargument im Vordergrund. 

                                                             
48 «Als wirtschaftliche Betätigung wird der Betrieb von Unter-
nehmen verstanden, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler 
von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, so-
fern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit 
der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte.» 

Diese Argumentation greift zu kurz und birgt die Ge-
fahr der Strukturerhaltung (Ritchie & Crouch, 2011). 
Ziel der Massnahmen darf nicht einseitig die Erhal-
tung von Arbeitsplätzen sein, sondern die Schaffung, 
Steigerung oder Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit 
im touristischen Gesamtsystem. Dafür ist kaum je 
ein einzelner Faktor massgebend, sondern eine 
Reihe von Einflussgrössen (Ritchie & Crouch, 2011). 
Massgebend für die Wettbewerbsfähigkeit einer 
Destination ist demnach vorerst die globale Makro-
Umwelt. Zu den globalen Rahmenbedingungen ge-
hören etwa technologische, politische und gesetzli-
che Faktoren. Diese lassen sich durch touristische 
Unternehmen und Destinationen nicht gestalten, 
sondern sind zu akzeptieren, d. h. Unternehmen und 
Destinationen müssen sich an sie anpassen. Davon 
unterschieden wird die wettbewerbliche Mikro-Um-
welt. Dazu gehören nach dem genannten Modell fünf 
Gruppen von Bestimmungsgrössen: Schlüsselres-
sourcen und Attraktionen; Unterstützungsfaktoren 
und -ressourcen; Destinationsstrategie, Destinati-
onsplanung und -entwicklung; Destinationsmanage-
ment; qualifizierende und verstärkende Faktoren. Die 
Infrastrukturthematik wird dem Feld der Unterstüt-
zungsfaktoren und -ressourcen (Basisinfrastruktur 
und Tourismusinfrastruktur) sowie den Schlüssel-
ressourcen und Attraktionen (zum Beispiel Hotels) 
zugerechnet. Die Wettbewerbsfähigkeit einer Desti-
nation hängt somit nicht nur oder primär von der Inf-
rastruktur ab, sondern von einer ganzen Reihe weite-
rer Faktoren, die in einem komplexen Wirkungsge-
füge stehen. Wenn nun ein Infrastrukturentscheid 
ansteht, so gilt es, der Gesamtsituation Rechnung zu 
tragen und abzuschätzen, ob das gesamte Touris-
mussystem wettbewerbsfähig ist und sich in einer 
ausbalancierten Situation befindet. Dann ist der Bau 
eines Kongresszentrums u. U. eine geeignete Mass-
nahme zur weiteren Optimierung. Befindet sich die 
Destination jedoch in einer negativen Entwicklung, 
so ist kritisch zu hinterfragen, ob die finanzielle Un-
terstützung einer einzelnen Infrastruktur wirklich das 
entscheidende Momentum zur Verbesserung der 

Hille, Dietmar, Grundlagen des kommunalen Beteiligungsma-
nagements. Kommunale Unternehmen gründen, steuern und 
überwachen, S. 15 
49 Zu den Begrifflichkeiten siehe Kapitel 5.1.1 Unterschiedliche 
Perspektive von privaten und öffentlichen Geldgebern 
50 Vgl. Handlungsempfehlung 4: Spiele nicht Don Quixote 
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wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit darstellt. 
Sind die Probleme möglicherweise nicht bloss kon-
junkturell, sondern strukturell? In diesem Kontext 
muss durchaus auch die Frage erlaubt sein, ob eine 
prosperierende touristische Zukunft an einem be-
stimmten Ort angesichts der grossen Entwicklungen 
bei den Konsumentinnen/Konsumenten und in den 
Märkten (zum Beispiel steigende oder sich ändernde 
Kundenbedürfnisse) sowie bei den Technologien 
(zum Beispiel hoher Investitionsbedarf in digitale 
Technologien oder in den Vertrieb) überhaupt noch 
realistisch ist und ob diese Zukunft durch staatliche 
Massnahmen herbeigeführt werden kann.  
 
Ob eine konkrete staatliche Massnahme – zum Bei-
spiel in Form einer Subvention zugunsten einer defi-
zitären Bergbahn – geeignet ist, um deren Zukunft zu 
sichern, ist sehr schwierig zu beantworten. Grund-
sätzlich kann das der Markt am besten und Politike-
rinnen/Politiker und Verwaltungen können niemals 
über die Fülle an Informationen verfügen, um zu ei-
nem richtigen Entscheid zu kommen (Drewello, 
2018). Gross ist die Gefahr zu strukturerhaltenden 
Subventionen, bei denen kein Ende abzusehen ist 
und die daher nicht nachhaltig sind.51 Dieses Risiko 
besteht besonders bei Infrastruktursubventionen, 
die Folgeinvestitionen in Form von Betriebs- und zyk-
lischen Instandsetzungskosten52 nach sich ziehen. 
Die Subventionierung einer Tourismusinfrastruktur 
auf dauerhafter Basis und ohne Aussicht auf Besse-

                                                             
51 Vgl. Handlungsempfehlung 3: Verhindere Erhaltungssub-
ventionen 
52 Die Instandsetzungskosten gehören zum Oberbegriff Unter-
halt. Gemeint ist damit gemäss SIA Norm 469 «Bewahren 
oder Wiederherstellen eines Bauwerks ohne wesentliche Än-
derung der Anforderungen». Der Unterhalt umfasst somit In-
standhaltung, Instandsetzung und Erneuerung, ohne Verände-
rung. Während die Instandhaltung zu den Betriebskosten ge-
hört, fallen die Instandsetzungs- und Erneuerungskosten nur 
zyklisch an, dürfen aber bei der finanziellen Gesamtbetrach-
tung nicht ausser Acht gelassen werden. 

rung (reine Erhaltungssubvention) scheint beson-
ders problematisch, wenn die sogenannte «Gemein-
wohlorientierung» fehlt.53 Diese ist allenfalls bei klei-
neren Skigebieten vorhanden, die besonders stark 
durch das Gros der lokalen Bevölkerung genutzt wer-
den, doch bei grossen Anlagen mit vorwiegend tou-
ristischer Nutzung in Frage zu stellen.  
 
Zur Überprüfung der Eignung gehört nicht nur, ob 
eine bestimmte Massnahme – zum Beispiel ein Ho-
telvorhaben – tatsächlich geeignet ist, ein erwartetes 
Ergebnis nach sich zu ziehen (zum Beispiel eine 
nachhaltige Erhöhung der Logiernächtezahlen), son-
dern auch, ob das Projekt an und für sich seriös und 
professionell ist (zum Beispiel bezüglich der Ab-
schätzung der Gesamtkosten). Somit ist es mit der 
generellen Eignung eines Infrastrukturvorhabens zur 
Erreichung eines übergeordneten Ziels nicht getan, 
sondern dieses muss auch einer einzelfallweisen 
qualitativen Prüfung standhalten. Diese ist an-
spruchsvoll, umso mehr, als es sich bei touristischen 
Infrastrukturen meist um Unternehmen handelt, die 
wirtschaftlich zu führen sind. So stellt sich zum Bei-
spiel die Frage, ob die Baukosten, der angenommene 
Umsatz oder die kalkulierte Gewinnmarge realistisch 
sind. Solche Analysen sind schwierig und setzen 
Spezialwissen, Erfahrung und Marktkenntnisse vo-
raus, wie sie in einer Gemeinde meist nicht vorhan-
den sind. Daher ist es wichtig, neutrale Fachexpertise 
beizuziehen.54 
  

53 «Die Gemeinwohlorientierung trifft vor allem öffentliche Be-
teiligungen ohne Gewinnerzielungsabsicht, wie bspw. Thea-
ter- und Schauspielhäuser, Museen, aber genauso Universitä-
ten und Schulen, Krankenhäuser sowie sozialen Wohnungs-
bau etc. (…) Nur durch eine öffentliche Subventionierung kön-
nen diese Leistungen angeboten werden.» Spennlingwimmer, 
Tanja, Der Public Corporate Governance Kodex in öffentlichen 
Unternehmen, S. 44 
54 Vgl. Handlungsempfehlung 13: Schuster, bleib bei deinen 
Leisten 
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51 Vgl. Handlungsempfehlung 3: Verhindere Erhaltungssub-
ventionen 
52 Die Instandsetzungskosten gehören zum Oberbegriff Unter-
halt. Gemeint ist damit gemäss SIA Norm 469 «Bewahren 
oder Wiederherstellen eines Bauwerks ohne wesentliche Än-
derung der Anforderungen». Der Unterhalt umfasst somit In-
standhaltung, Instandsetzung und Erneuerung, ohne Verände-
rung. Während die Instandhaltung zu den Betriebskosten ge-
hört, fallen die Instandsetzungs- und Erneuerungskosten nur 
zyklisch an, dürfen aber bei der finanziellen Gesamtbetrach-
tung nicht ausser Acht gelassen werden. 

rung (reine Erhaltungssubvention) scheint beson-
ders problematisch, wenn die sogenannte «Gemein-
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53 «Die Gemeinwohlorientierung trifft vor allem öffentliche Be-
teiligungen ohne Gewinnerzielungsabsicht, wie bspw. Thea-
ter- und Schauspielhäuser, Museen, aber genauso Universitä-
ten und Schulen, Krankenhäuser sowie sozialen Wohnungs-
bau etc. (…) Nur durch eine öffentliche Subventionierung kön-
nen diese Leistungen angeboten werden.» Spennlingwimmer, 
Tanja, Der Public Corporate Governance Kodex in öffentlichen 
Unternehmen, S. 44 
54 Vgl. Handlungsempfehlung 13: Schuster, bleib bei deinen 
Leisten 
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Exkurs: Gemeindegrenze vs. touristischer Funktionsraum 
Die Grenzen politischer Gemeinden sind in aller Regel historisch bedingt und gehen auf vortouristische Zeiten 
zurück. Es ist durchaus möglich, aber leider häufig nicht der Fall, dass der Gemeinderaum mit dem touristisch 
relevanten Raum, dem Destinationsraum, übereinstimmt. Erforderlich ist eine Betrachtung nach funktionalen 
und nicht nach politischen Grenzen, was bei DMOs und Tourismusregionen gewährleistet ist. Die funktionale 
Betrachtung in der Dimension des touristisch relevanten Raums steht bei der Planung von Tourismusinfra-
struktur leider häufig im Hintergrund. So kommt es im Ergebnis vor, dass zwei benachbarte Gemeinden ohne 
Absprache je in ein Schwimmbad oder Kulturzentrum investieren.  
 
Die Planung von touristischen Infrastrukturen sollte in Zukunft reisegebiets- und themenbezogen und nicht 
nach politischen Kriterien und Grenzen erfolgen. Dafür fehlen allerdings die Anreize und Instrumente. Im Ge-
genteil: Die Tourismusfinanzierung ist kommunal ausgerichtet und die Gemeinden geniessen eine hohe Au-
tonomie, aber auch Eigenverantwortlichkeit, die sich auch im Steuer- und Abgabensystem widerspiegelt. Eine 
Vereinheitlichung der Tourismusfinanzierung, verbunden mit einer diesbezüglichen Beschränkung der Ge-
meindeautonomie, wurde im Kanton Graubünden durch die Bevölkerung am 25. November 2012 abgelehnt. 
Vor diesem Hintergrund scheint eine noch darüber hinausgehende Koordination der Infrastrukturentscheide 
zurzeit wenig realistisch.  
 
Ein Beispiel für eine gelungene Koordination ist auf Bundesebene das NASAK (Nationales Sportanlagenkon-
zept), auf dessen Basis Sportanlagen von nationaler Bedeutung geplant und koordiniert werden. Der Bund 
hat die Möglichkeit, Finanzhilfen an den Bau solcher Anlagen zu leisten.  
 
Notwendigkeit 

Massnahmen der öffentlichen Hand müssen nicht 
nur geeignet, sondern auch notwendig sein. Die öf-
fentliche Hand soll nur soweit eingreifen, wie nötig 
(mindestens wirksames Mittel). Dieses Kriterium be-
reitet vordergründig keine Probleme, weil sich fak-
tisch infolge fehlender Renditen keine privaten Inves-
toren finden und die Intervention der Tourismusge-
meinde somit notwendig scheint.55 
 
Bei vertiefter Betrachtung ist das Kriterium der Not-
wendigkeit jedoch sehr anspruchsvoll, denn es stel-
len sich verschiedene Fragen. Ist eine bestimmte 
Massnahme, zum Beispiel die finanzielle Stabilisie-
rung einer Bergbahn durch ein Darlehen, tatsächlich 
notwendig? Liesse sich das Ziel der Wohlfahrtsmeh-
rung nicht auch anders erreichen? Wären möglicher-
weise andere Massnahmen zielführender und güns-
tiger, zum Beispiel, die Ausarbeitung und Umsetzung 
einer griffigen Sommerstrategie? In aller Regel ist es 
zumindest sinnvoll, nebst der Infrastrukturmass-
nahme noch weitere flankierende Massnahmen zu 
ergreifen. 
 
                                                             
55 Vgl. Handlungsempfehlung 1: Vertraue dem Markt 

Angemessenheit 

Angemessenheit bedeutet, dass eine Massnahme 
nicht in einem Missverhältnis zum verfolgten Zweck 
oder zu anderen zu beachtenden Interessen steht 
(Thomas, 2008). Es geht somit um die Frage der Ver-
hältnismässigkeit von Aufwand und Ertrag. Die Beur-
teilung der Angemessenheit in einem konkreten Fall 
bedingt das Vorhandensein einer Aufstellung sowohl 
der angestrebten Ziele als auch der zu deren Errei-
chung einzusetzenden Mittel. Aber selbst wenn eine 
solche Abschätzung vorhanden ist, so kennt man 
doch erst ex post den tatsächlichen Aufwand. Die 
Messung der Wirkung ist vergleichsweise an-
spruchsvoll und kann im Rahmen einer Wertschöp-
fungsstudie erfolgen. So ist zum Beispiel durch die 
Universität St. Gallen in den Jahren 2001, 2009 und 
2017 je eine Studie über die regionalwirtschaftlichen 
Effekte des Kultur- und Kongresszentrums Luzern 
KKL und des Lucerne Festivals durchgeführt worden 
(Scherer et al., 2017). Die ermittelte Wertschöpfung 
wird beigezogen, um den Nutzen von Investitionen in 
die Tourismusinfrastruktur zu rechtfertigen. 
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Ob die erzielten Effekte genügen, das heisst in einem 
angemessenen Verhältnis zum Aufwand stehen, ist 
dann oftmals eine Ermessensfrage.  
 
Im Zusammenhang mit der Angemessenheit gilt es 
aus Gemeindesicht immer auch zu beachten, ob das 
geplante finanzielle Engagement in einem Verhältnis 
zur Grösse der Gemeinde und zu ihrer finanziellen 
Leistungs- und Risikofähigkeit steht. Zu beachten ist 
auch die Klumpenrisikothematik.  
 
Es übersteigt den Rahmen und die Zielsetzung der 
vorliegenden Arbeit, ein Bewertungssystem für öf-
fentliche Investitionen in Tourismusinfrastrukturen 
zur Verfügung zu stellen. Unser Schwergewicht liegt 
beim Beteiligungsmanagement, denn es gilt, gute 
Entscheide zu fällen und diese professionell umzu-
setzen.  
 
 
5.3 Handhabung durch den Kanton Grau-

bünden 

Nicht nur die Gemeinden, die bei dieser Arbeit im 
Zentrum stehen, haben Finanzierungsentscheide im 
Zusammenhang mit Tourismusinfrastrukturen zu 
fällen, sondern auch die Kantone. Der Kanton Grau-
bünden benutzt dabei das Kriterium der Systemrele-
vanz, das aus dem Grossbankenkontext bekannt ist. 
Gemäss Art. 7 und 8 des Bankengesetzes ist eine 
Bank dann systemrelevant, wenn deren Ausfall die 
Schweizer Volkswirtschaft und das schweizerische 
Finanzsystem erheblich schädigen würde. «Funktio-
nen sind systemrelevant, wenn sie für die schweize-
rische Volkswirtschaft unverzichtbar und nicht kurz-
fristig substituierbar sind.» (Schweizerische Eidge-
nossenschaft, 1934) Wird eine Bank als systemrele-
vant klassifiziert, so unterliegt sie besonderen Aufla-
gen – mit dem Ziel, die Stabilität des schweizeri-
schen Finanzsystems zu sichern, volkswirtschaftlich 
wichtige Funktionen zu gewährleisten und staatliche 
Beihilfen zu vermeiden.56 Die zu erfüllenden Auflagen 
liegen in den Bereichen Eigenmittel, Liquidität, Risi-
koverteilung und -limitierung sowie Notfallplanung.  
 

                                                             
56 Vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft, Bankengesetz 

Wird zum Beispiel eine Bergbahn als systemrele-
vante Infrastruktur qualifiziert, kann sie unter be-
stimmten Umständen und zu bestimmten Zwecken 
finanziell unterstützt werden (Die Südostschweiz, 
2018). Klarheit schafft die «Richtlinie betreffend Ge-
währung von Beiträgen an systemrelevante Infra-
strukturen». (Departement für Volkswirtschaft und 
Soziales Graubünden (DVS GR), 2016) Als solche gel-
ten demnach «zusammenfassend ausgeführte Vor-
haben, die in der Regel zentrales Element einer tou-
ristischen Wertschöpfungskette sind oder werden 
sollen. Von solchen Infrastrukturen können somit di-
verse Unternehmen im touristischen Gesamtsystem 
direkt oder indirekt profitieren. Eine systemrelevante 
Infrastruktur hat Impulscharakter für die regionale 
Entwicklung.»  
 
Beiträge des Kantons an systemrelevante Infrastruk-
turen sind möglich (kumulativ erfüllt), «wenn: 

a) es sich um ein besonders innovatives Vorhaben 
oder um eines mit besonderem volkswirtschaft-
lichem Nutzen handelt; 

b) bestehende Infrastrukturen berücksichtigt sind; 
c) die zumutbaren Eigenleistungen erbracht und 

mögliche Drittleistungen ausgeschöpft sind; 
d) ein Betriebskonzept vorliegt; 
e) die betriebswirtschaftliche Tragbarkeit des Vor-

habens aufgezeigt ist und 
f) sie in der Regel für die Öffentlichkeit zugänglich 

sind.» (Departement für Volkswirtschaft und So-
ziales Graubünden (DVS GR), 2016) 

 

Zwingend ist zudem, dass ein gesamtwirtschaftli-
ches Bedürfnis nachgewiesen werden kann. Dies ist 
nach der genannten Richtlinie dann der Fall, wenn ein 
Vorhaben 

a) «in seiner Ausstrahlung und Wirkung die wirt-
schaftliche Entwicklung stärkt; 

b) Potenzial zur Schaffung von privatwirtschaftli-
chen Arbeitsplätzen sowie zur Steigerung der 
Wertschöpfung entlang einer Wertschöpfungs-
kette hat; 

c) für verschiedene vor- und nachgelagerte Unter-
nehmen von wirtschaftlichem Nutzen ist und 
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d) für die Regionalwirtschaft von besonderem 
volkswirtschaftlichem Nutzen ist.» (Departe-
ment für Volkswirtschaft und Soziales Graubün-
den (DVS GR), 2016) 

 

Die Systemrelevanz kann ein Hilfskriterium bei der 
Beurteilung der Verhältnismässigkeit einer Subven-
tion sein. Deren Unterkriterien «Eignung zur Zwecker-
reichung», «Notwendigkeit» und «Angemessenheit» 
sind im Kriterienkatalog des Kantons berücksichtigt. 
Ausserhalb der stringenten Handhabung des Be-
griffs «Systemrelevanz» beim Kanton wird dieser al-
lerdings heute durch Gemeinden und Infrastruktur-
unternehmen schon fast inflationär verwendet, was 
zunehmend auf Kritik stösst.57 Wird der massge-
bende Perimeter nämlich klein genug gewählt, zum 
Beispiel der geografische Raum der Gemeinde, so ist 
letztlich immer Systemrelevanz gegeben. Vermehrt 
wird auf die Notwendigkeit einer regionalen und 
marktbezogenen Betrachtung hingewiesen (Meister 
et al., 2012).58 Unabhängig davon muss man sich vor 
Augen halten, dass das Kriterium der Systemrele-
vanz zwar bei Banken und Infrastrukturen am ver-
gleichbaren Kriterium des volkswirtschaftlichen Nut-
zens anknüpft, aber zu vollkommen unterschiedli-
chen Ableitungen führt. So sieht sich eine systemre-
levante Bank zusätzlichen Auflagen der Finanz-
marktregulierung ausgesetzt, während eine system-
relevante Infrastruktur offenbar eine Art Recht auf 
Subventionen hat, bei denen es sich oftmals klar um 
Erhaltungssubventionen handelt. Das Konzept der 
systemrelevanten Infrastruktur ist angesichts dieser 
Erkenntnis möglicherweise noch weiterzuentwi-
ckeln.  
 
Zur Gewährleistung qualitativ hochstehender und 
nachvollziehbarer Entscheide ist im Rahmen des 
Projekts InfraTour ein Unterstützungstool entwickelt 
worden: der InfraCheck. Dieser bietet sowohl Orien-
tierung im komplexen Entscheidungsprozess als 
auch inhaltliche Unterstützung bei Fachfragen und 
nimmt die genannten Punkte auf. Für weitere Anga-
ben wird auf den Leitfaden verwiesen.  
 
  

                                                             
57 Vgl. Handlungsempfehlung 9: Sei nicht naiv – es geht um 
handfeste wirtschaftliche Interessen 

58 Vgl. Handlungsempfehlung 1: Vertraue dem Markt 
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6 Beteiligung an touristischen 
Infrastrukturen durch Gemein-
den im Kanton Graubünden 

Im Rahmen des vorliegenden Projekts wurde einer-
seits eine quantitative Erhebung über das Ausmass 
der Beteiligungen durch Gemeinden im Kanton Grau-
bünden durchgeführt (Kapitel 6). Andererseits wurde 
eine qualitative Erhebung über die Umsetzung des 
Beteiligungsmanagements bei den Pilotgemeinden 
durchgeführt (Kapitel 7). 
 
 
6.1 Ausmass 

6.1.1 Erhebung bei den wichtigsten Touris-
musgemeinden in Graubünden 

Das finanzielle Engagement von politischen Gemein-
den in Graubünden im Bereich der touristischen Inf-
rastrukturen hat gefühlt ein hohes Ausmass erreicht. 
Um diese Annahme empirisch zu belegen, wurde im 
Rahmen dieses Projekts eine quantitative Erhebung 

bei 25 wichtigen Tourismusgemeinden im Kanton 
durchgeführt.  
 
Die Auswahl der Gemeinden erfolgte unter Berück-
sichtigung ihrer touristischen Bedeutung. Diese kann 
anhand unterschiedlicher Kriterien gemessen wer-
den. Aus Gründen der Praktikabilität haben wir uns 
auf die beiden einfach messbaren Kriterien Logier-
nächte und Zimmerangebot geeinigt (Daten: Jahr 
2016), was eine Vereinfachung darstellt. Jedoch sind 
die genannten Grössen bereits ein guter Indikator, 
um die Wichtigkeit des Tourismus in einer Gemeinde 
einzuschätzen. Andere Faktoren wie die Einwohner-
zahl, die flächenmässige Grösse (beides keine tou-
ristischen Indikatoren) oder weitere wirtschaftliche 
Indikatoren wurden bewusst nicht berücksichtigt, 
um eine möglichst einfache und nachvollziehbare 
Auswahl zu gewährleisten. 
 
Um eine Vergleichbarkeit zwischen den beiden Grös-
sen «Logiernächte» und «Anzahl Zimmer» herzustel-
len, wurden diese gleichwertig gewichtet und ran-
giert. Das Ergebnis ist aus nachfolgender Zusam-
menstellung ersichtlich (siehe Tabelle 3).59  
 

                                                             
59 Vgl. Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden, Statis-
tik und Register (Anm.: Die Zahlen stammen aus dem Jahr 
2016) 
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59 Vgl. Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden, Statis-
tik und Register (Anm.: Die Zahlen stammen aus dem Jahr 
2016) 
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Gemeinde Logiernächte Zimmerangebot Rang 
Davos 798 062 3617 1 
St. Moritz* 610 740 2977 2 
Arosa* 362 761 1969 3 
Pontresina 295 056 1156 4 
Scuol* 249 061   922 5 
Vaz/Obervaz 208 524   726 6 
Sils i.E. / Segl 188 639   770 7 
Flims* 148 779   813 8 
Samnaun 160 653 644 9
Laax 162 325   535 10 
Klosters-Serneus 119 646   688 11 
Chur 155 280   591 12 
Surses*   61 995   455 13 
Celerina/Schlarigna 107 797   388 14 
Zernez   72 158   393 15 
Silvaplana   72 537   315 16 
Bregaglia   41 504   415 17 
Poschiavo   45 976   365 18 
Samedan   47 005   198 19 
Bergün/Bravuogn   49 629   186 20 
Vals*   44 924   224 21 
Tujetsch   55 195   181 22 
Val Müstair   40 378   240 23 
Churwalden   35 441   242 24 
Zuoz   41 356   183 25 
*Partnergemeinden im Projekt InfraTour

Tabelle 3: 25 wichtige Tourismusgemeinden im Kanton Graubünden 

 
6.2 Datenquellen und Erhebungszeitraum 

Für die Erhebung der Beteiligungen massgeblich wa-
ren in erster Linie die Jahresrechnungen der Gemein-
den (Bilanz, Erfolgsrechnung, Aufstellung von Aus-
serbilanzgeschäften) mit den darin ausgewiesenen 
Werten und Kennzahlen. Die für das Projekt relevan-
ten Daten wurden systematisch mithilfe eines im 
Vorfeld zusammen mit den Partnergemeinden kon-
zipierten Rasters erhoben. Bei Unklarheiten oder feh-
lenden Angaben wurden die betreffenden Gemein-
den telefonisch oder schriftlich kontaktiert, um die 
Daten bereinigen zu können. 
 

                                                             
60 Zu den «Infrastrukturtypen» siehe Kapitel 6.3 Infrastruktur-
typen 

Zur systematischen Erhebung der gemeindlichen 
Engagements wurden die Anlagen in sechs Infra-
strukturtypen aufgeteilt.60 Zudem erfolgte eine Glie-
derung nach Finanzierungs- resp. Beteiligungstyp.61  
 
Der Betrachtungszeitraum erstreckt sich auf drei 
Jahre (2014, 2015 und 2016), da aus Ressourcen-
gründen eine längere Erhebung nicht möglich war. 
Trotz des dadurch limitierten Aussagewerts lassen 
sich bei einzelnen Gemeinden Tendenzen auf Objekt- 
und Portfolioebene erkennen. 
 

61 Zu den «Finanzierungsmöglichkeiten» siehe Kapitel 2.3 Be-
teiligung 
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6.3 Infrastrukturtypen 

Aufbauend auf den in Kapitel 2.1 angeführten Defini-
tionen werden die folgenden Typen touristischer Inf-
rastrukturen unterschieden: 
 

 Transport- und technische Anlagen  
 Hospitality-Infrastruktur 
 MICE-Infrastruktur 
 Freizeitanlagen Indoor  
 Freizeitanlagen Outdoor  
 Besondere Verkehrswege/-infrastruktur 
 Sonstige 

Unter Hospitality-Infrastruktur sind sämtliche Einrich-
tungen der Beherbergung und der Gastronomie zu-
sammengefasst. Als MICE-Infrastruktur (Meetings, 
Incentives, Conventions, Events) zählen Infrastruktu-
ren zur Ausrichtung von Meetings, Incentive-Reisen, 
Kongressen und Veranstaltungen (bspw. ein Kon-
gresszentrum, das sich im Besitz einer Gemeinde be-
findet). In der Kategorie Sonstige werden alle weite-
ren Anlagen zusammengefasst, die sich keiner der 
genannten Kategorien zuordnen lassen.62 

 

 

 
Abbildung 6: Übersicht der sechs Beteiligungskategorien für touristische Infrastrukturen

 
  

                                                             
62 Mehr Informationen siehe Anhang 
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62 Mehr Informationen siehe Anhang 
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6.4 Finanzierungs- und Beteiligungstypen 

Zur Erhebung der finanziellen Werte werden die vier 
Kategorien bilanzwirksam, erfolgswirksam, Eventual-
verpflichtungen und sonstige Instrumente unter-
schieden.63  
 
Für die Analyse der bilanzwirksamen Beteiligungen 
wurden die Buchwerte aus der Bilanz ausgewertet. 
Deren Höhe ist stark von der Abschreibungspolitik 
der jeweiligen Gemeinde abhängig, welche wiede-
rum direkt mit deren Finanzstärke zusammenhängt. 
Daher kann es vorkommen, dass gewisse Anlagen 
einerseits bereits vollständig abgeschrieben sind 
und lediglich noch mit einem Pro-memoria-Wert in 
der Bilanz geführt werden, obwohl sie effektiv noch 
einen erheblichen Wert haben (stille Reserven). Dies 
schränkt die Aussagekraft ein. Andererseits ist aller-
dings auch nicht auszuschliessen, dass Gemeinden 
unrealistisch hohe Anlagewerte ausweisen, die dem 
Umstand nicht genügend Rechnung tragen, dass ne-
gative Cashflows erwirtschaftet werden und der öko-
nomische Wert tiefer wenn nicht sogar negativ ist. 
Bei einer Ertragswertbetrachtung müsste in solchen 
Fällen daher ein Nullwert eingesetzt werden. Konse-
quenterweise müssten für vorprogrammierte und 

durch die Gemeinde zu tragende künftige Verluste ei-
gentlich sogar zweckgebundene Rückstellungen ge-
macht werden. Interessant wäre auch eine Auswer-
tung nach Anschaffungswerten gewesen, die jedoch 
nicht vollständig vorhanden waren, weshalb darauf 
verzichtet werden musste. 
 
Einmalige oder wiederkehrende Betriebsbeiträge 
wurden aus den Erfolgsrechnungen der Gemeinden 
ermittelt (erfolgswirksame Beteiligungen). Dabei 
nicht berücksichtigt sind Kosten im Zusammenhang 
mit der Bespielung der Anlagen (bspw. Kosten für 
Events, Unterstützungsbeiträge für Veranstaltungen 
etc.). Mit Bezug auf die Erfolgsrechnung ist zu beto-
nen, dass die jährlichen Abschreibungen der Ge-
meinden auf den direkt gehaltenen Tourismusimmo-
bilien infolge nicht öffentlich zugänglicher Anlage-
buchhaltungen nicht erfasst werden konnten, aber 
betraglich erheblich sind. 
 
Im Weiteren wurden zur Erhebung der Eventualver-
pflichtungen sowie der sonstigen Instrumente die 
entsprechenden Werte (unter anderem der Ausserbi-
lanzgeschäfte) erhoben.  

 
  

                                                             
63 Zu den Begrifflichkeiten siehe Kapitel 2.3 Beteiligung 
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6.5 Ergebnisse 

6.5.1 Verteilung 
 

 
Abbildung 7: Beteiligungsverteilung der Gemeinden an den sechs Infrastrukturtypen in Prozenten 

 
Bei der Anzahl der Beteiligungen pro Gemeinde ist 
eine hohe Spannbreite (von 6 bis 47 Beteiligungen) 
erkennbar, wobei die meisten Gemeinden unter 25 
Beteiligungen bleiben. Entsprechend ist auch die Ri-
sikostreuung sehr unterschiedlich. Die Verteilung auf 
einzelne Infrastrukturtypen ist ebenfalls recht unter-
schiedlich (siehe Abbildung 7).  
 
Insgesamt wurden 433 Objekte in 25 Gemeinden 
eruiert, welche einen touristischen Kontext aufwei-
sen (siehe Abbildung 8). Die meisten Objekte (135) 
sind in der Kategorie Freizeitanlagen Outdoor auszu-
machen. Dies überrascht insofern nicht, als dass – 
gerade in höher gelegenen Gemeinden – oftmals die 

öffentliche Hand einen Badesee oder Mountainbike-
Trail für den Sommer bzw. eine Langlaufloipe oder 
ein Eisfeld für den Winter finanziert. Ebenfalls häufig 
werden Transport und technische Anlagen (112 Ob-
jekte) sowie Freizeitanlagen Indoor (76 Objekte) un-
terstützt. Immerhin 44 Objekte sind der Hospitality-
Infrastruktur zuzuordnen. Dies ist bemerkenswert, 
weil Objekte im Zusammenhang mit der Gästebeher-
bergung touristische Suprastruktur darstellen und 
eindeutig nicht zum Service public gehören.  
 
Die Kategorien MICE-Infrastruktur und Besondere 
Verkehrswege/-infrastruktur sowie die Restkategorie 
Sonstige stellen zusammen lediglich 66 Objekte. 
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6.5.3 Beteiligungshöhe 
 

Beteiligungen (per Stichtag / pro Geschäftsjahr) Beträge 2016 in % 

Total bilanzwirksame Beteiligungen (Buchwerte) CHF 322 093 000 100 % 

davon direkt gehaltene Immobilien CHF 273 684 000 85 % 

davon Kapitalanteile an Gesellschaften CHF 30 171 000 9 % 

davon Darlehen CHF 18 238 000 6 % 

Total erfolgswirksame Beteiligungen CHF 38 406 000 100 % 

davon Betriebsbeiträge wiederkehrend CHF 36 312 000 95 % 

davon Betriebsbeiträge einmalig CHF 2 094 000 5 % 

Total Beteiligungen Ausserbilanz CHF 38 045 250 100 % 

Total Beteiligungen sonstige Instrumente marginal  

n=25   
Tabelle 4: Übersicht Beteiligungen Tourismusgemeinden Graubünden 2016 

 
Die Ergebnisse im Zusammenhang mit der Beteili-
gungshöhe bestätigen die Vermutung, dass Touris-
musgemeinden gesamthaft in einem erheblichen 
Ausmass mit unterschiedlichen Instrumenten an 
Tourismusinfrastrukturen beteiligt sind respektive 
diese subventionieren. Leider ist ein Vergleich mit 
Gemeinden aus dem Schweizer Mittelland zufolge 
fehlender Daten nicht möglich. 
 
Bilanzwirksame Beteiligungen 

Die Beteiligungsquoten der Gemeinden schwanken 
stark. Die am stärksten exponierten Gemeinden sind 

mit über 40 % ihrer Bilanzsumme engagiert. Setzt 
man die Buchwerte per 31.12.2016 der bilanzwirksa-
men Beteiligungen ins Verhältnis zur gesamten Bi-
lanzsumme der 25 Gemeinden, zeigt sich, dass diese 
mit einer Höhe von CHF 322,1 Mio. rund 12,5 % der 
Bilanzsumme ausmachen (siehe nachfolgende Ta-
belle 5). Anders ausgedrückt ist rund ein Achtel des 
kommunalen Vermögens dieser Tourismusgemein-
den in touristischen Infrastrukturen gebunden, was 
eine hohe Quote darstellt und auch mit gewissen Ri-
siken verbunden ist. 

 
 Werte 

Total Bilanzsumme der untersuchten Gemeinden per 31.12.2016 CHF 2 430 333 570 

Total bilanzwirksame Beteiligungen per 31.12.2016 CHF 322 093 000

Buchwerte bilanzwirksame Beteiligungen per 31.12.2016 in % der totalen Bilanzsumme 12,5 % 

n=25  
Tabelle 5: Vergleich bilanzwirksame Beteiligungen und total Bilanzsummen 

 
Erfolgswirksame Beteiligungen 

Die erfolgswirksamen Beteiligungen in Form von Be-
triebsbeiträgen werden meist wiederkehrend ausbe-
zahlt. Einmalige Betriebsbeiträge befinden sich dem-
gegenüber auf tiefem Niveau. Die Gemeinden sind 

somit meist mehrjährig verpflichtet und leisten nicht 
nur einmalige Beiträge. Die jährlichen Aufwendungen 
für touristische Infrastrukturen bewegen sich mit 
4,5 % der totalen Aufwendungen im Rahmen (siehe 
Tabelle 6). Es zeigen sich allerdings grosse Unter-
schiede im Gemeindevergleich: Während gewisse 
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Abbildung 8: Anzahl Beteiligungsobjekte und Anteile in Prozent 

 

6.5.2 Anzahl Engagements und Beteiligungs-
formen

Für die 433 Beteiligungsobjekte bestehen insgesamt 
626 finanzielle Engagements der Gemeinden (siehe 
Abbildung 8). Der Grund dafür liegt darin, dass ein-
zelne Objekte mehrfach finanziert werden. Beispiels-
weise kann eine Bergbahn einerseits mit einem Kre-
dit (Fremdkapitalgeber) und einer Bürgschaft unter-
stützt werden, und zusätzlich kann sich die Ge-
meinde am Aktienkapital dieser Gesellschaft beteili-
gen. Die häufigsten Formen sind direkt gehaltene Im-
mobilien (239 Engagements) sowie wiederkehrende 

Zuschüsse (266 Engagements). In den meisten Fäl-
len hat dies damit zu tun, dass eine Gemeinde eine 
touristische Infrastrukturanlage besitzt und diese 
auch selber betreibt. Nur in Ausnahmefällen ist ein 
externer Dritter für den Betrieb zuständig.  
 
Ein wertmässiger Ausweis der Beteiligungshöhe in 
den einzelnen Beteiligungskategorien ist nur be-
grenzt aussagekräftig, da es sich um unterschiedli-
che Arten der Beteiligung handelt, mit dementspre-
chend unterschiedlich langer Kapitalbindung und un-
terschiedlichen Haftungsregelungen. 

 

 
Abbildung 9: Anzahl Engagements in den Gemeinden 
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Erfolgswirksame Beteiligungen 

Die erfolgswirksamen Beteiligungen in Form von Be-
triebsbeiträgen werden meist wiederkehrend ausbe-
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Gemeinden lediglich 0,5 bis 2,0 % ihrer jährlichen 
Aufwendungen für touristische Infrastrukturen ein-
setzen, wenden andere teilweise mehr als 20 % ihres 
Jahresbudgets dafür auf. Dies ist ein sehr hoher 
Wert, der zeigt, dass vereinzelt essenzielle Summen 

in die touristische Förderung fliessen. Bei einer Ver-
schlechterung der Finanzlage der Gemeinden und 
entsprechenden Sparmassnahmen müsste der Tou-
rismus mit empfindlichen und möglicherweise exis-
tenzbedrohenden Reduktionen rechnen. 

 
 Werte 

Total Aufwendungen der untersuchten Gemeinden pro 2016 CHF 959 457 000 

Total erfolgswirksame Beteiligungen pro 2016 CHF 38 406 000 

Betriebsbeiträge erfolgswirksame Beteiligungen pro 2016 in % der totalen Aufwendungen 4,5 % 

n=25  
Tabelle 6: Vergleich erfolgswirksame Beteiligungen und Total Aufwendungen 

 
Eventualverpflichtungen und sonstige Instrumente 

Der Wert von CHF 38,0 Mio. in Form von Eventualver-
pflichtungen (Bürgschaften) per 31.12.2016 ist im 
Vergleich zu den bilanzwirksamen Beteiligungen ge-
ring. Offenbar verfügen die Gemeinden über die er-
forderliche Liquidität für bilanzwirksame Beteiligun-
gen. Sonstige Instrumente wie Steuererleichterun-
gen oder reduzierte Baurechtszinsen wirken sich be-
traglich nur gering aus. Eine präzise Erhebung war im 
Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, weshalb wir 
keine Werte eingesetzt, sondern diesen Beteiligungs-
typ bloss pro memoria erwähnt haben.  
 

Mehrjahresvergleich 

Der Mehrjahresvergleich zeigt ein stabiles Bild (siehe 
Tabelle 7). Insbesondere sind die bilanzwirksamen 
Beteiligungen relativ stabil, besonders auch die 
Werte der direkt gehaltenen Immobilien. Aufgrund 
der betrachteten Jahresrechnungen kann zudem 
festgestellt werden, dass in der Regel Abschreibun-
gen vorgenommen werden. Ob diese in der betriebs-
wirtschaftlich notwendigen Höhe erfolgen, konnte im 
Rahmen dieses Projekts nicht erhoben werden. Dass 
die Buchwerte dennoch stabil sind, hängt vermutlich 
mit laufend neu eingegangenen Beteiligungen zu-
sammen. Für den Zeitraum 2014 bis 2016 kann 
keine Zunahme der totalen Beteiligungshöhe nach-
gewiesen werden. Die Betriebsbeiträge haben im Be-
trachtungszeitraum leicht zugenommen, wobei die 
Gründe unklar sind.  

 
Beteiligungen (per Stichtag / pro Geschäftsjahr) Beträge 2014 Beträge 2015 Beträge 2016 

Total bilanzwirksame Beteiligungen (Buchwerte) CHF 335 323 000 CHF 321 465 000 CHF 322 093 000 

davon direkt gehaltene Immobilien CHF 277 815 000 CHF 267 876 000 CHF 273 684 000 

davon Kapitalanteile an Gesellschaften CHF 33 476 000 CHF 34 752 000 CHF 30 171 000 

davon Darlehen CHF 24 032 000 CHF 18 837 000 CHF 18 238 000 

Total erfolgswirksame Beteiligungen CHF 37 076 000 CHF 35 233 000 CHF 38 406 000 

davon Betriebsbeiträge wiederkehrend CHF 35 043 000 CHF 34 345 000 CHF 36 312 000 

davon Betriebsbeiträge einmalig CHF 2 033 000 CHF 888 000 CHF 2 094 000 

Total Beteiligungen Ausserbilanz CHF 38 228 000 CHF 37 807 250 CHF 38 045 250 

Total Beteiligungen sonstige Instrumente marginal marginal marginal 

n=25    
Tabelle 7: Übersicht Beteiligungen Tourismusgemeinden Graubünden im Mehrjahresvergleich 
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6.6 Erkenntnisse  

Aus den Analysen der Beteiligungssituation von 
Bündner Tourismusgemeinden im Jahr 2016 las-
sen sich interessante Erkenntnisse gewinnen.  

Die beiden nachfolgenden Tabellen (Tabelle 8 und 
Tabelle 9) fassen die wichtigsten Aussagen und 
Erkenntnisse zusammen. 
 

 
Aussagen Erkenntnisse 
Die Bündner Tourismusgemeinden … Die Bündner Tourismusgemeinden … 

… sind erheblich an der lokalen touristischen Infra-
struktur beteiligt: 
 Total halten sie 433 Beteiligungsobjekte 

(Median = 16 pro Gemeinde).  
 Der Wert der indirekten und direkten Beteiligun-

gen (auf Basis von Buchwerten) beträgt CHF 
322 Mio.  

 Die gesprochenen Betriebsbeiträge liegen bei 
CHF 36 Mio. 

… sind eigentliche «Tourismusunternehmen» und 
gehen damit bedeutende finanzielle Risiken und 
Verpflichtungen ein. 

… sind besonders über direkte Beteiligungen und 
wiederkehrende Betriebsbeiträge engagiert. 

… sind durch ihre Beteiligungen finanziell langfristig 
gebunden. Der finanzielle Spielraum für zentrale 
Gemeindeaufgaben wird dadurch eingeengt. 

… unterscheiden sich stark in Bezug auf ihre Beteili-
gungsintensität (Anzahl, Höhe, Anteil an Bilanz/Ge-
samtaufwand) und Beteiligungsformen.

… unterscheiden sich bezüglich ihrer Anforderun-
gen an ein zweckmässiges Beteiligungsmanage-
ment.

… sind stark in Freizeitanlagen Outdoor (31 %) so-
wie Transport und Technische Anlagen (26 %) in-
vestiert. 

… setzen ein Finanzierungsschwergewicht bei 
Bergbahnen und Outdoor-Anlagen.  

Tabelle 8: Aussagen und Erkenntnisse zu Beteiligungsobjekten Teil 1 

 
Auch in Bezug auf die Korrelation der Anzahl Lo-
giernächte, der Gemeindegrösse (Anzahl Einwoh-
ner) und des Ressourcenpotenzial-Index (RP-In-
dex)64 mit der Anzahl Beteiligungsobjekte, der Be-
teiligungshöhe und den wiederkehrenden Be-

triebsbeiträgen lassen sich interessante Erkennt-
nisse gewinnen und festhalten. Dabei wurden die 
genannten Grössen jeweils einzeln miteinander 
verglichen.  
 

  

                                                             
64 Zur Thematik des «Ressourcenpotenzial-Index» vgl. Eid-
genössisches Finanzdepartment EFD, NFA Faktenblatt 5, 
Ressourcenindex, September 2004 
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Die Bündner Tourismusgemeinden … Die Bündner Tourismusgemeinden … 

… sind erheblich an der lokalen touristischen Infra-
struktur beteiligt: 
 Total halten sie 433 Beteiligungsobjekte 

(Median = 16 pro Gemeinde).  
 Der Wert der indirekten und direkten Beteiligun-

gen (auf Basis von Buchwerten) beträgt CHF 
322 Mio.  

 Die gesprochenen Betriebsbeiträge liegen bei 
CHF 36 Mio. 

… sind eigentliche «Tourismusunternehmen» und 
gehen damit bedeutende finanzielle Risiken und 
Verpflichtungen ein. 

… sind besonders über direkte Beteiligungen und 
wiederkehrende Betriebsbeiträge engagiert. 

… sind durch ihre Beteiligungen finanziell langfristig 
gebunden. Der finanzielle Spielraum für zentrale 
Gemeindeaufgaben wird dadurch eingeengt. 

… unterscheiden sich stark in Bezug auf ihre Beteili-
gungsintensität (Anzahl, Höhe, Anteil an Bilanz/Ge-
samtaufwand) und Beteiligungsformen.

… unterscheiden sich bezüglich ihrer Anforderun-
gen an ein zweckmässiges Beteiligungsmanage-
ment.

… sind stark in Freizeitanlagen Outdoor (31 %) so-
wie Transport und Technische Anlagen (26 %) in-
vestiert. 

… setzen ein Finanzierungsschwergewicht bei 
Bergbahnen und Outdoor-Anlagen.  

Tabelle 8: Aussagen und Erkenntnisse zu Beteiligungsobjekten Teil 1 

 
Auch in Bezug auf die Korrelation der Anzahl Lo-
giernächte, der Gemeindegrösse (Anzahl Einwoh-
ner) und des Ressourcenpotenzial-Index (RP-In-
dex)64 mit der Anzahl Beteiligungsobjekte, der Be-
teiligungshöhe und den wiederkehrenden Be-

triebsbeiträgen lassen sich interessante Erkennt-
nisse gewinnen und festhalten. Dabei wurden die 
genannten Grössen jeweils einzeln miteinander 
verglichen.  
 

  

                                                             
64 Zur Thematik des «Ressourcenpotenzial-Index» vgl. Eid-
genössisches Finanzdepartment EFD, NFA Faktenblatt 5, 
Ressourcenindex, September 2004 
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Aussagen Erkenntnisse 
Die Anzahl Logiernächte korreliert positiv (stark 
signifikant) mit 
 der Anzahl Beteiligungsobjekte 
 der Beteiligungshöhe, in CHF 
 der Beteiligungshöhe an der Bilanzsumme, in % 
 den Betriebsbeiträgen (wiederkehrend), in CHF 

Das Engagement der Gemeinden für den Touris-
mus wächst mit der Relevanz des Tourismus, ge-
messen an der Anzahl Logiernächte. 

Die Gemeindegrösse (Anzahl Einwohner) korreliert 
positiv (stark signifikant) mit den Betriebsbeiträgen 
(wiederkehrend), in CHF. 

Grössere Gemeinden unterstützen den Tourismus 
stärker mit wiederkehrenden Beiträgen. Für direkte 
Beteiligungen ist dieser Zusammenhang unklar. 

Der RP-Index korreliert positiv (stark signifikant) 
mit der Anzahl Beteiligungsobjekte. 

Ressourcenstarke Gemeinden beteiligen sich stär-
ker an touristischen Infrastrukturen als ressourcen-
schwache. 

Tabelle 9: Aussagen und Erkenntnisse zu Beteiligungsobjekten Teil 2 

 
Weitere Erkenntnisse 
Die Beteiligungshöhe korreliert nicht mit den Be-
triebsbeiträgen. Es ist nicht festzustellen, dass Ge-
meinden eine niedrige Beteiligungshöhe mit ho-
hen Betriebsbeiträgen kompensieren. 
 
Kaum ein Zusammenhang besteht zwischen der 
Anzahl Einwohner im Vergleich zur Anzahl Beteili-
gungsobjekte (dies auch nach Elimination der 
Ausreisser).  
 
Zwischen der Anzahl Objekte und der Höhe der Be-
triebsbeiträge zeichnet sich kein eindeutiger und 
signifikanter Zusammenhang ab.  
 
Hingegen lässt sich ein leichter Zusammenhang 
zwischen dem RP-Index (Ressourcenpotenzial) 
und der Beteiligungshöhe feststellen. Dies bedeu-
tet in der Tendenz, dass ressourcenstarke Ge-
meinden bereit sind, pro Einzelobjekt grössere En-
gagements einzugehen.  
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7 Beteiligungsmanagement 
touristischer Infrastrukturen 
durch Gemeinden im Kanton 
Graubünden 

7.1 Methodik 

Im Rahmen des vorliegenden Projekts konnten 
mit den 6 Partnergemeinden qualitative Befragun-
gen durchgeführt werden, die sich auf Aspekte 
des Beteiligungsentscheids fokussierten. Verein-
zelte Fragen wurden auch mit Bezug auf die wei-
tere Ausgestaltung des Beteiligungsmanage-
ments gestellt (Beteiligungsverwaltung, Beteili-
gungsführung, Beteiligungsüberwachung/Con-
trolling).65 Die Befragungen fanden im Zeitraum 
13.12.2017 – 12.01.2018 bei den jeweiligen Ge-
meinden vor Ort statt. 
 
 
7.2 Ergebnisse 

Wie die Ausführungen in Kapitel 6 zeigen, unter-
halten die wichtigsten Tourismusgemeinden im 
Kanton Graubünden ausgedehnte Tourismusbe-
teiligungen mit teilweise hohen Volumina. Ein pro-
fessionelles Beteiligungsmanagement wäre somit 
wichtig und unverzichtbar. Wie die Gespräche mit 
den Pilotgemeinden zeigten, ist dies aber nicht der 
Fall.  
 
Die kommunale Praxis ist vielmehr vom Grund-
satz «shoot and forget» geprägt. Mit anderen Wor-
ten: Finanzielle Beteiligungen werden ohne syste-
matische Grundsatzüberlegungen und Diskussio-
nen eingegangen und später, das heisst während 
der Bestandesphase, kaum aktiv bewirtschaftet.66 
Dies ist angesichts der oft weitgehenden finanzi-
ellen Konsequenzen grundsätzlich unverständlich 
und problematisch. Im Einzelfall kann daraus gar 
ein ganz konkreter Schaden erwachsen, weil 

                                                             
65 Zum Verständnis des Beteiligungsmanagements in der 
vorliegenden Arbeit siehe Kapitel 4.2 
66 Vgl. Handlungsempfehlung 12: Vermeide «shoot and for-
get» 
67 Vgl. Handlungsempfehlung 10: Verhindere Schnell-
schüsse und Einzelfallbeurteilungen 

dadurch die Möglichkeit vergeben wird, durch pro-
aktive Massnahmen negative Entwicklungen zu 
verhindern. Angesichts der (finanziellen) Verant-
wortung, die eine Gemeinde im Zusammenhang 
mit touristischen Beteiligungen gegenüber den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern sowie 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern innehat, 
sollte in jeder Tourismusgemeinde eine Grund-
satzdebatte zur Beteiligungspolitik geführt und 
anschliessend in einem schriftlichen Konzept for-
mell festgehalten werden.67 Darin wäre zu definie-
ren, wie sich die Gemeinde ihre touristische Zu-
kunft vorstellt und welchen (finanziellen) Beitrag 
sie dazu leisten will.68 Ferner wären auch die 
Grundsätze für die Bewirtschaftung eingegange-
ner finanzieller Engagements zu definieren (Hen-
gel, 2011).69 
 
Dies geschieht kaum je, was allerdings nicht wei-
ter erstaunt. Selbst grössere Gemeinwesen, wie 
eine Untersuchung aus Deutschland zeigt, wen-
den Steuerungsinstrumente für Beteiligungen 
kaum an, obwohl diese eigentlich bekannt sind. In 
diesem Kontext wird gar der Ausdruck «Steue-
rungsdefizit im kommunalen Beteiligungsma-
nagement» verwendet.70 
 
Aber die lasche Praxis der Gemeinden ist nicht nur 
wirtschaftlich problematisch, sondern sie verletzt 
auch das neue Rechnungslegungsmodell HRM2, 
gemäss welchem die Rechnungslegung von Ge-
meinden ein Bild des Finanzhaushalts vermitteln 
soll, das möglichst weitgehend der tatsächlichen 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht. 
In diesem Kontext wird in der deutschen Literatur 
der Begriff kommunaler Gesamtabschluss ver-
wendet, der ein genaues Bild der finanziellen Lage 
von Kommunen inklusive aller verselbständigten 
Beteiligungen ermöglichen soll (Hengel, 2011). 
Dies müsste eine kritische Beurteilung und Bewer-
tung der touristischen Beteiligungen beinhalten. 

68 Vgl. Kapitel 4.2.1 Ordnungsebene 
69 Vgl. Kapitel 4.2.2 Umsetzungsebene 
70 Vgl. Handlungsempfehlung 12: Vermeide «shoot and for-
get» 
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So schreibt das HRM2 vor, dass Beteiligungen re-
gelmässig auf ihre Werthaltigkeit zu prüfen sind 
und dass zusammen mit der Jahresrechnung ein 
Beteiligungsspiegel mit wesentlichen Informatio-
nen71 zur Geschäftstätigkeit zu publizieren ist.72 
 
Bei der Bewertung von Immobilienunternehmen 
hat sich in der privatwirtschaftlichen Praxis das 
Prinzip der Ertragswertbetrachtung durchgesetzt. 
Entscheidend für den Wert ist somit nicht, wie viel 
in eine Immobilie investiert wurde, sondern wel-
cher Gewinn mit dieser erwirtschaftet wird. Bei 
konsequenter Anwendung ertragsbasierter Be-
wertungsmethoden ist ein Grossteil der Touris-
musinfrastruktur als Nonvaleur zu bezeichnen 
und müsste daher auf null abgeschrieben werden. 
Dies scheint radikal, aber man könnte sogar noch 
weitergehen und die Passivierung der laufenden 
Instandhaltungs- und besonders auch Instandset-
zungskosten verlangen. Viele Gemeinden sind 
sich oftmals nicht bewusst, dass Tourismusinfra-
strukturen nicht eine Einmalausgabe darstellen, 
sondern laufend unterhalten und erneuert werden 
müssen – das heisst, dass mit dem Investitions-
entscheid schon Folgekosten begründet werden, 
die der nächsten Generation von Politikerinnen 
und Politikern sowie Bürgerinnen und Bürgern auf-
gebürdet werden. Eine derartige, nicht nachhaltige 
Handlungsweise ist verantwortungslos.73 
 
Im Kanton Graubünden sind die Parameter für die 
Haushaltsführung klar vorgegeben. Diese heissen 
Gesetzmässigkeit, Haushaltsgleichgewicht, Spar-
samkeit, Dringlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Wir-
kungsorientierung74. In der kantonalen «Verord-
nung zur Umsetzung der Public Corporate Gover-
nance für den Kanton Graubünden» werden zur 

                                                             
71 Dazu zählen: Name und Rechtsform der Organisation; 
Tätigkeiten und zu erfüllende öffentliche Aufgaben; Ge-
samtkapital der Organisation und Anteil des öffentlichen 
Gemeinwesens; Anschaffungswert und Buchwert der Be-
teiligung; wesentliche weitere Beteiligte; eigene Beteiligun-
gen der Organisation; wesentliche Zahlungsströme im Be-
richtsjahr zwischen öffentlichem Gemeinwesen und Orga-
nisation und Angaben zu den erbrachten Leistungen der Or-
ganisation; Aussagen zu den spezifischen Risiken ein-
schliesslich Eventual- und Gewährleistungsverpflichtungen 
der Organisation; eine konsolidierte Bilanz sowie konsoli-
dierte Erfolgsrechnung der letzten Jahresrechnung mit An-

Führung und Kontrolle von Beteiligungen in Art. 1 
Abs. 2 folgende Ziele genannt: 

a) «Wahrung der kantonalen Interessen; 
b) Schaffung von Transparenz; 
c) Koordination zwischen politischen Zielen, Ei-

gentümerinteressen und Unternehmenszie-
len; 

d) Abschätzung und Minimierung von finanziel-
len und politischen Risiken; 

e) standardisierte Berichterstattung; 
f) regelmässige Prüfung der Notwendigkeit und 

der Ausgestaltung der kantonalen Engage-
ments.» 

 
Diese Ziele liessen sich sinngemäss auch auf ge-
meindlicher Ebene anwenden, wofür die struktu-
rellen und organisatorischen Voraussetzungen zu 
schaffen wären. 
 
Eine Vorreiterrolle bezüglich Beteiligungscontrol-
ling hat die Stadt Luzern inne, welche im Jahr 
2006 das sogenannte «Reglement über das Betei-
ligungs- und Beitragscontrolling» erlassen hat. Da-
rin wird einerseits eine Einteilung der delegierten 
Aufgaben vorgenommen (Aufgaben von höchster 
Bedeutung für die Stadt, Aufgaben von hoher Be-
deutung für die Stadt, Aufgaben von untergeord-
neter Bedeutung für die Stadt) und es werden die 
Grundsätze der Delegation bestimmt. Anderer-
seits werden die Grundlagen zum Controlling auf 
organisatorischer und politischer Ebene geschaf-
fen. Das entsprechende Reglement kann als Best 
Practice angeführt werden. 
 
  

gaben zu den angewendeten Rechnungslegungsstan-
dards. Vgl. Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren, 
Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für 
die Kantone und Gemeinden HRM2, S. 84 
72 Vgl. Kanton Graubünden, Gesetz über den Finanzhaus-
halt des Kantons Graubünden FHG, Art. 22 Abs. 2; Kanton 
Graubünden, Verordnung über den kantonalen Finanzhaus-
halt FHV, Art. 25 
73 Vgl. Handlungsempfehlung 7: Denke an die Folgekosten 
74 Vgl. Kanton Graubünden, FHG, Art. 5 i.V.m. Art. 47; Kan-
ton Zürich, Gemeindegesetz GG, Art. 84 
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7.3 Zusätzliche Ergebnisse aus den Be-
fragungen 

 
Aussagen Erkenntnisse 
Initiative  

Investitionsvorschläge und -anträge ... 
... werden von unterschiedlicher Seite an die Ge-
meinden herangetragen. 
… gelangen zu einem grossen Teil durch touristi-
sche Leistungsträger und DMOs an die Gemeinden. 
Häufig sind dies lokale Bergbahnunternehmen. 
… kommen deutlich weniger oft aus der eigenen 
Verwaltung und/oder den politischen Gremien.  
… werden reaktiv bearbeitet und selten proaktiv ent-
wickelt. 
 

Das Thema Tourismusinfrastruktur wird in den Ge-
meinden nicht systematisch und proaktiv, sondern 
vorwiegend opportunistisch und reaktiv behandelt. 
Es sind hauptsächlich Einzelinitiativen, welche zu 
Engagements führen. Durch die rein reaktive Be-
handlung besteht das Risiko von Zwangssituatio-
nen, zum Beispiel zur Übernahme von Altlasten.  

Erstkontakt  

Der Eingang der Vorschläge ... 
… erfolgt über unterschiedliche Anlaufstellen (häufig 
Gemeindepräsidium, Gemeindevorstand oder Ge-
meindekanzlei resp. Bauamt). 
… erfolgt dort, wo sich die Initianten die grösste 
Chance auf Erfolg versprechen.  

In den untersuchten Gemeinden gibt es keine klaren 
Richtlinien, wo eine Anfrage einzureichen ist. Anfra-
gen können sowohl mündlich als auch schriftlich 
eingehen. Teilweise wird bewusst auf Prozesse ver-
zichtet, damit «Formalismen ein Projekt nicht zu Fall 
bringen». 

Inhaltliche Beurteilung  

Analyse, Suche nach Alternativen und Wirkungs-
prognose ... 
… werden uneinheitlich gehandhabt, wobei keine ei-
gentliche Prüfinstanz definiert ist. Die Prüfung er-
folgt entweder im entsprechenden Ressort der Ge-
meindeverwaltung, beim Gemeindepräsidium oder 
im Vorstand.  
… werden fallweise durch Expertenmeinungen ge-
stärkt. Allerdings verzichten gewisse Gemeinden 
auch bewusst darauf. 
… werden in gewissen Gemeinden bewusst den 
Leistungsträgern überlassen.  

Aktuell werden hauptsächlich bauliche und gestal-
terische Aspekte vertieft geprüft. Der unternehmeri-
schen und finanziellen Perspektive wird zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt. Bei fehlendem Know-
how wird nicht konsequent auf Expertenmeinungen 
zurückgegriffen. Problematisch ist der direkte Ein-
bezug der touristischen Leistungsträger in die Ana-
lyse. Dadurch begeben sich die Gemeinden in eine 
direkte Abhängigkeit von diesen Institutionen. Eine 
objektive Beurteilung der Vorhaben ist nicht mehr 
möglich. 

Entscheid  

Finanzierungsentscheide ... 
… erfolgen teilweise in einer Zwangssituation, da 
sich Anlagen privatwirtschaftlich nicht mehr betrei-
ben lassen. 
… erfolgen nicht konsequent unter Berücksichtigung 
strategischer Gesichtspunkte und des touristischen 
Leitbilds. 
… werden nur teilweise mit Auflagen verknüpft 
(bspw. Etablierung eines Einheimischentarifs, Ge-
staltung der Öffnungszeiten etc.). Sicherheiten 
(bspw. Grundpfand) werden eher selten eingefor-
dert. 

Entscheidungen über Investitionen in touristische 
Infrastrukturen erfolgen häufig opportunistisch und 
aus einer gewissen Zwangssituation heraus. Strate-
gische Fragestellungen spielen dabei eine unterge-
ordnete Rolle. Die einzelnen Dossiers werden nicht 
systematisch strukturiert und professionell bearbei-
tet.  

Tabelle 10: Aussagen und Erkenntnisse zum Beteiligungsentscheid 
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Tabelle 10: Aussagen und Erkenntnisse zum Beteiligungsentscheid 
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Zusätzlich zu den Fragen im Zusammenhang mit 
dem Beteiligungsentscheid wurden auch verein-
zelte Fragen zur Ausgestaltung des Beteiligungs-
managements geklärt. Diese Daten wurden nicht 

prioritär erhoben. Nachfolgende Übersicht vermit-
telt einen kurzen Überblick über die entsprechen-
den Erkenntnisse. 
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sich allfällige Kostenüberschreitungen erst spät er-
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Tabelle 11: Aussagen und Erkenntnisse zum Beteiligungsmanagement 

 
  

   51 
     

8 Schlussfolgerungen 

Die im Rahmen des Projekts «InfraTour – Gemein-
den als Tourismusunternehmen» aufgeworfenen 
7 Forschungsfragen konnten geklärt werden. Die 
möglichen Beteiligungsformen werden im For-
schungsbericht beschrieben (Forschungsfrage 1) 
und es wurde ein Modell für das Beteiligungsma-
nagement mit Ordnungs-, Umsetzungs- und Ob-
jektebene entwickelt, das im Forschungsbericht 
im Detail erklärt wird. Für alle drei Ebenen sind zu-
dem idealtypische Arbeitsweisen beschrieben 
(Forschungsfragen 2-5). Ferner konnte das Aus-
mass der kommunalen Beteiligungen an Touris-
musinfrastrukturen quantifiziert werden und die 
verwendeten Instrumente werden beschrieben 
(Forschungsfrage 6). Das Ausmass ist als hoch zu 
bezeichnen; dessen aktuelle Zunahme konnte al-
lerdings nicht nachgewiesen werden.  
 
Schlussendlich konnte ebenfalls geklärt werden, 
wie die Tourismusgemeinden im Kanton Grau-
bünden Beteiligungsentscheide fällen und wie sie 
ihre Engagements verwalten, führen und überwa-
chen. Ungeachtet des hohen Engagements ist das 
effektiv praktizierte Beteiligungsmanagement un-
systematisch und weist erhebliche Defizite im Ver-
gleich zu den beschriebenen Sollprozessen auf.  
 
Umso wichtiger sind der ebenfalls im Rahmen des 
Projekts erarbeitete Leitfaden und die 14 Hand-
lungsempfehlungen. Es ist zu hoffen, dass diese 
breite Beachtung und Anwendung finden werden, 
nicht um kommunale Beteiligungen an Touris-
musinfrastrukturen in Zukunft zu verhindern, son-
dern um das Beteiligungsmanagement auf allen 
Ebenen und in sämtlichen Aspekten zu professio-
nalisieren und in die Ära eines zeitgemässen 
Public Managements zu überführen.  
 

9 Handlungsempfehlungen 

In diesem Abschlusskapitel werden auf pragmati-
sche Weise 14 Handlungsempfehlungen abgege-
ben, die den Gemeinden helfen, zu richtigen grund-
sätzlichen und einzelfallbezogenen Entscheiden 
zu kommen. Die Handlungsempfehlungen finden 
sich auch im separaten Leitfaden.  
 
Handlungsempfehlung 1: Vertraue dem Markt 
Touristische Infrastrukturen sind teuer und oft un-
rentabel. Die Unterstützung des Tourismus durch 
die öffentliche Hand ist daher häufig erforderlich, 
um die wirtschaftliche Entwicklung (besonders in 
Randregionen) zu fördern. Dessen ungeachtet ist 
der Tourismus Teil der Wirtschaft, die nach Markt-
gesetzen funktioniert. Der Markt ist ein effizientes 
und mächtiges Mittel. Wirtschaftliche Chancen 
werden genutzt und Geld fliesst dorthin, wo sich 
Renditechancen bieten. Umgekehrt ist anzuneh-
men, dass die Risiken zu hoch sind, wenn kein pri-
vates Kapital zur Verfügung steht. In dieses effizi-
ente System soll nicht leichtfertig eingegriffen 
werden. Als Voraussetzung muss Marktversagen 
vorliegen, das ein reibungsloses Funktionieren 
des Markts verhindert. Die beiden klassischen Si-
tuationen von Marktversagen sind öffentliche Gü-
ter und Externalitäten. 
 
Handlungsempfehlung 2: Spiele, wenn möglich, 
eine Nebenrolle 
Im Kontext touristischer Infrastrukturen geht es 
oft nicht ohne die Unterstützung mit öffentlichen 
Geldern. Generell sollten Gemeinden aber so zu-
rückhaltend wie möglich sein, denn das Finanzie-
ren oder gar Managen von Infrastrukturen ist 
keine kommunale Kernaufgabe. Wenn immer 
möglich sollten private Investoren substanziell be-
teiligt sein, das heisst das Gros des Risikos tragen 
und das Management verantworten. Für diese 
Rollen ist die Gemeinde fachlich und institutionell 
nicht geschaffen. 
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Handlungsempfehlung 3: Verhindere Erhaltungs-
subventionen 
Staatliche Massnahmen zugunsten von Unterneh-
men sind Subventionen. Fördersubventionen sind 
dazu da, etwas Innovatives in Gang zu setzen. An-
passungssubventionen sollen Konkurse von Fir-
men verhindern, die sich im Strukturwandel befin-
den, und Erhaltungssubventionen erfolgen aus so-
zialen Gründen, zum Beispiel um Arbeitsplätze in 
Branchen zu schützen, die einem starken Struktur-
wandel ausgesetzt sind. Bei Fördersubventionen 
ist kritische Distanz angesagt. So sind die techni-
sche Nachrüstung einer Sesselbahn oder die Re-
novation eines Kongresszentrums zwar Neuerun-
gen, aber keine Innovationen, die neue Geschäfts-
modelle ermöglichen oder Märkte erschliessen. 
Und auch bei der finanziellen Stabilisierung eines 
Unternehmens durch Anpassungssubventionen 
ist realistisch zu beurteilen, ob dieses sich wirklich 
auf dem Weg der Besserung befindet und reelle 
Überlebenschancen hat. Besonders der Versuch, 
notleidende Tourismusunternehmen zu stabilisie-
ren, kann eine Gemeinde teuer zu stehen kom-
men. Hier besteht die Gefahr eines Fasses ohne 
Boden, das heisst, dass die Verluste strukturell 
und nicht konjunkturell sind und sich nicht stop-
pen lassen, weil prognostizierte Turnarounds 
nicht geschafft und zu optimistische Business-
pläne nicht erreicht werden können. Erhaltungs-
subventionen sind höchstens in stark branchen-
abhängigen Krisenregionen ohne Handlungsalter-
nativen und nur mit zeitlicher Limitierung zu recht-
fertigen. Sie sind im gesamtwirtschaftlich soliden 
Schweizer Kontext generell abzulehnen.  
 
Generell sind einzelbetriebliche Massnahmen zur 
Förderung der Lokalwirtschaft kritisch zu hinter-
fragen. Ist das geförderte Hotel wirklich in der 
Lage, sich wirtschaftlich nachhaltig zu entwickeln 
und über den gesamten Lebenszyklus der Immo-
bilie hinweg einen Beitrag zum lokalen wirtschaft-
lichen Ökosystem zu leisten? 
 
Handlungsempfehlung 4: Spiele nicht Don 
Quixote 
Wer kennt nicht den weltbekannten Roman «Don 
Quixote de la Mancha» von Miguel de Cervantes, 

dessen zentrales Motiv das Spiel mit den Illusio-
nen ist. Auch die Subventionierung von Touris-
musinfrastrukturen für einen wettbewerbsfähigen 
Tourismus kann eine Illusion sein. Infrastruktur ist 
bloss ein Erfolgselement, und zudem nicht hinrei-
chend. Besonders das Wintersportgeschäft befin-
det sich in einem fundamentalen Wandel, der von 
neuen Kundenbedürfnissen, Marktsättigung und 
Klimaveränderung geprägt ist. In diesem Umfeld 
erfolgreich zu agieren, bedingt nebst moderner 
Infrastruktur hervorragende Produkte und erfolg-
versprechende Geschäftsmodelle. Vor diesem 
Hintergrund muss sich die Gemeinde der Frage 
der ausreichenden Potenziale stellen.  
 
Handlungsempfehlung 5: Nimm die möglichen 
negativen Folgen für die Mitbewerber ernst  
Die Unterstützung von touristischen Infrastruktur-
unternehmen zur Förderung der lokalen Wirt-
schaft und zum Erhalt von Arbeitsplätzen tönt 
sympathisch. Man tut etwas für den Ort und die 
Region. Doch dürfen die möglichen negativen Aus-
wirkungen auf andere Unternehmen im Ort, in der 
Region oder gesamthaft in der Branche nicht aus-
ser Acht gelassen werden, die an sich gut im Wett-
bewerb stehen und ohne Subventionen auskom-
men. Die Marktverzerrung durch Subventionen ist 
für sie schädlich, weil sie sich am Markt mit sub-
ventionierten Konkurrenten messen müssen, die 
zum Beispiel mit an sich nicht kostendeckenden 
Preisen operieren. Oder sie verlieren ihre Erfolgs-
position infolge öffentlich subventionierter «Me-
Too-Investitionen».  
 
Handlungsempfehlung 6: Stimme dich regional 
ab 
Für Gäste sind Gemeindegrenzen irrelevant. Mas-
sgebend ist das Angebot der ganzen Ferienregion 
oder Destination. Wenn es um Tourismusinfra-
strukturen geht, so muss das Denken in Funkti-
onsräumen das politisch motivierte Gemeinde-
denken ablösen. Es macht keinen Sinn, wenn zwei 
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Gemeinden in der gleichen Region ähnliche Tou-
rismusinfrastrukturen unterstützen oder jeweils 
etwas Halbherziges auf die Beine stellen.75 
 
Handlungsempfehlung 7: Denke an die Folge-
kosten 
Businesspläne sind oft zu kurzfristig und umfas-
sen nur einige Jahre. Infrastrukturinvestitionen 
sind jedoch langfristig und wiederkehrend. Die 
Baukosten sind erst der Anfang. Danach kommen 
die Nutzungsjahre mit Instandhaltungsinvestitio-
nen. Können diese nicht aus dem Betrieb erwirt-
schaftet werden, sind erneut die Geldgeber gefor-
dert. Die grosse Rechnung kommt schliesslich am 
Schluss, am Ende des Lebenszyklus, wenn grosse 
Instandsetzungsarbeiten anfallen.76 Dann kann 
sich die öffentliche Hand kaum mehr zurückzie-
hen und muss ihr finanzielles Engagement ange-
sichts immer höherer Bau- und Betriebskosten gar 
noch ausbauen. Weil sie ihr bestehendes Invest-
ment schützen wollen, haben Gemeinden in die-
sem Moment kaum noch Entscheidungsfreiheit.  
 
Handlungsempfehlung 8: Trau, schau, wem! 
Der Businessplan ist eine unabdingbare Unterlage 
für Finanzierungsentscheide. Aber er ist nur ein 
Papier ohne Wert, wenn die verantwortlichen Per-
sonen nichts taugen und nicht über die erforderli-
chen fachlichen, charakterlichen und finanziellen 
Voraussetzungen für dessen Umsetzung verfü-
gen. Schon manche Gemeinde hat sich nach dem 
Prinzip Hoffnung in hochtrabende Projekte mit un-
bekannten Partnern oder solchen mit fraglicher 
Reputation eingelassen, die sich später in Luft auf-
lösten. Zur Prüfung der Partner empfiehlt sich im-
mer die Analyse von Referenzprojekten, um die 
Professionalität und langfristige Bindungsbereit-
schaft und -fähigkeit der Partner zu testen.  
 
Handlungsempfehlung 9: Sei nicht naiv – es 
geht um handfeste wirtschaftliche Interessen 

                                                             
75 Als gutes Beispiel einer regionalen Planung sei die aktuell 
geplante Eishalle im Oberengadin genannt, vgl. Die Südost-
schweiz, Die Eishalle Oberengadin muss nun konkrete For-
men annehmen, 2019, URL: https://www.suedost-
schweiz.ch/politik/2019-02-10/die-eishalle-oberengadin-
muss-nun-konkrete-formen-annehmen 

Staatliche Fördermassnahmen können für be-
günstigte Unternehmen finanziell attraktiv sein 
und stellen unter Umständen ein wesentliches Ele-
ment ihres Business Cases dar. Es besteht das Ri-
siko, dass die Fördereffekte gerne mitgenommen 
werden, ohne dass sie wirklich notwendig gewe-
sen wären. Solche sogenannten Mitnahmeeffekte, 
sei es bei Neuinvestitionen oder finanziellen Sanie-
rungen, sind zu verhindern. Oft bauen potenzielle 
Investoren ein eigentliches Drohszenario auf und 
setzten Gemeinden unter Druck. In solchen Fällen 
sind Letztere gut bedient, eine Abwägung ihrer 
«Opfer» (Opfersymmetrie) respektive Lösungsbei-
träge vorzunehmen.  
 
Handlungsempfehlung 10: Verhindere Schnell-
schüsse und Einzelfallbeurteilungen 
Infrastrukturinvestitionen haben langfristige Di-
mensionen und es geht schnell um viel Geld. Ent-
scheide haben weitreichende Konsequenzen und 
dürfen daher nicht opportunistisch angegangen 
werden. Erforderlich ist eine solide Grundlage auf 
Ordnungsebene. Gemeinden benötigen eine klare 
und von der Mehrheit der Bevölkerung mitgetra-
gene Tourismusstrategie, welche die Basis für 
fundierte Beteiligungsentscheide bildet.  
 
Handlungsempfehlung 11: Denke in Szenarien 
und vergiss nicht warme Kleidung 
Zentrales Planungsinstrument ist der sogenannte 
Businessplan, in welchem ein unternehmerisches 
Vorhaben in seinen verschiedenen Dimensionen 
dargelegt wird. Dessen Kernelement ist die Fi-
nanzplanung mit der Planbilanz, Planerfolgsrech-
nung und Planmittelflussrechnung. Business-
pläne sind oft lückenhaft, scheingenau oder zu op-
timistisch. Eine Fachperson ist schnell in der Lage, 
anhand von groben Kennzahlen und mittels eini-
ger Szenariorechnungen die Solidität der Planung 
zu überprüfen. Doch leider hält sich die Realität 
nicht immer an den Businessplan, schon gar nicht 
an das Best-Case-Szenario. Die Finanzierung soll 

76 Als Referenzprojekt kann die Renovation des Kongress-
zentrums in Montreux dienen, vgl. htr hotel revue, Nein zu 
Renovation des Kongresszentrums in Montreux, 2019, 
URL: https://www.htr.ch/story/nein-zu-renovation-des-
kongresszentrums-in-montreux-22823.html  
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so robust sein, dass auch konjunkturelle Wellen 
überlebt werden können. Für Notfälle sollen genü-
gend finanzielle Reserven vorhanden sein.  
 
Handlungsempfehlung 12: Vermeide «shoot and 
forget» 
Kommunale Beteiligungen an Tourismusinfra-
strukturen gehen schnell ins Geld und bergen Risi-
ken. Controlling und enge Beteiligungsführung 
sind unverzichtbar, um negative Entwicklungen 
frühzeitig zu erkennen und Massnahmen einleiten 
zu können. Die Notwendigkeit einer engen Füh-
rung beginnt mit der Auszahlung, die nur unter klar 
definierten und strikt eingehaltenen Vorausset-
zungen erfolgen darf.  
 
Handlungsempfehlung 13: Schuster, bleib bei 
deinen Leisten 
Wer im alpinen Tourismus aufwächst, bekommt 
vieles mit. Man weiss, worauf es ankommt. Wirk-
lich? Der moderne Tourismus ist dynamisch, 
nachfragegetrieben und komplex. Erfolg bedingt 
Spezialwissen und -kenntnisse sowie unterneh-
merische Erfahrung. Das in der Tourismusge-
meinde erworbene Praxiswissen ist zwar wichtig, 
reicht aber nicht aus und ist in der Regel zu sehr 
von der Innensicht geprägt. Der Beizug von unab-
hängiger Expertise sollte den Normalfall darstel-
len – in der Entscheid- wie auch in der Umset-
zungsphase.  
 
Handlungsempfehlung 14: Lieber ein Ende mit 
Schrecken als ein Schrecken ohne Ende 
Der Aufbau von finanziellen Beteiligungen durch 
Gemeinden erfolgt nicht immer auf der grünen 
Wiese, sondern es besteht häufig eine Vorge-
schichte. Die Gemeinde ist schon engagiert und 
soll eine finanzielle Sanierung und Rekapitalisie-
rung mittragen. In solchen Situationen sind Opfer-
symmetrie unter den beteiligten Kapitalgebern 
und Nachhaltigkeit der Sanierung wichtig. Auch 
für Gemeinden soll der Grundsatz gelten, schlech-
tem Geld kein gutes nachzuwerfen.  
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Anhang 

Anhang 1 – Projektteam und Partnergemeinden 

Das Forschungsprojekt «InfraTour – Gemeinden als Tourismusunternehmen» ist ein interdisziplinäres Pro-
jekt zwischen dem Institut für Tourismus und Freizeit ITF und dem Zentrum für Verwaltungsmanagement 
ZVM der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur. Folgende Personen aus den beiden Instituten 
haben am Projekt mitgearbeitet: 
 

Person Funktion Institut 
Prof. (FH) Dr. Andreas Deuber Projektleitung Institut für Tourismus und Freizeit ITF 
Prof. (FH) Dr. Curdin Derungs Co-Projektleitung Zentrum für Verwaltungsmanagement 
Prof. (FH) Norbert Hörburger Projektmitarbeit Institut für Tourismus und Freizeit ITF 
Gian Andri Hässig Projektmitarbeit Zentrum für Verwaltungsmanagement 
Gian-Reto Trepp Projektmitarbeit Institut für Tourismus und Freizeit ITF 

Tabelle 12: Übersicht Projektteam HTW Chur 

Das Projekt wurde von verschiedenen Institutionen begleitet.  
 

Partnergemeinde Person Funktion 
Gemeinde Arosa Lorenzo Schmid 

Peter Remek 
Gemeindepräsident 
Gemeindeschreiber 

Gemeinde Flims Adrian Steiger 
Martin Kuratli 

Gemeindepräsident 
Gemeindeschreiber 

Gemeinde Scuol Christian Fanzun Gemeindepräsident 
Gemeinde St. Moritz Regula Degiacomi 

Ulrich Rechsteiner 
Marco Michel 

Gemeindevorstandsmitglied 
Gemeindeschreiber 
Leiter touristische Infrastruktur 

Gemeinde Surses Leo Thomann Gemeindepräsident 
Gemeinde Vals Stefan Schmid 

Reto Jörger 
Gemeindepräsident 
Gemeindeschreiber 

Tabelle 13: Übersicht Partnergemeinden 

Daneben haben zwei Institutionen als Mitglieder im Sounding Board mitgewirkt. Die Aufgabe dieses Gremi-
ums beinhaltete die fachliche Begleitung sowie die Reflexion der Ergebnisse im Laufe des Projekts. 
 

Institution Rolle 
Amt für Wirtschaft und Tourismus AWT Graubünden Geldgeber, Sounding Board 
Amt für Gemeinden AfG Graubünden Sounding Board

Tabelle 14: Übersicht Organisationen Sounding Board 
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Anhang 2 – Übersicht Infrastrukturtypen und Anlagen 

Infrastrukturtyp Anlagen 
Transport und technische Anla-
gen 

 Berg- und Seilbahnen 
 Beschneiung (Anlagen) 
 Gästebus 
 Spezialfahrzeuge 

Parkplätze/-häuser
 Flugplätze 

Hospitality-Infrastruktur  Beherbergung und Restauration (Hotel, Hostel, Gruppenunter-
kunft, Zweitwohnungen, Restaurant, Bar) 

 Camping 
 Alp-/Berghütte (Bergrestaurant) 
 Tourismusbüro (Immobilien) 

MICE-Infrastruktur  Kongresshalle/Kongresszentrum 
Seminarräume

 Säle 
 Eventhalle 
 Co-Working-Space 

Freizeitanlagen Indoor  Thermal-/Hallenbad (inkl. Sauna-/Wellness-Anlagen) 
 Mehrzweckhalle 
 Tennishalle 
 Squashhalle 
 Badmintonhalle 
 Kletterhalle 
 Kegel-/Bowlingbahn 
 Freestyle-Halle (Bike-Parcour, Skateboard-Anlage etc.) 
 Kinder-Indoor-Spielhallen 
 Eishalle 
 Curlinghalle 
 Konzert-/Theatersaal 
 Kino 
 Casino 
 Museum 
 Schaubetrieb 
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Freizeitanlagen Outdoor  Freibad 
 Badesee/Naturbad 
 Seeinfrastruktur Sommer 
 Seeinfrastruktur Winter 
 Tennisplatz 
 Fussballplatz 
 Golfplatz 
 Minigolfanlage 
 Leichtathletikanlagen (Allwetter-/Hartplatz etc.) 
 Kletterwand 
 Hochseilgarten/-park 
 Freestyle-Anlage (Pump-Tracks, Skateboard-Parks etc.) 
 Bobbahn 
 Rodelbahn 
 Eisfeld (Natureisfeld, Kunsteisbahn) 
 Skipisten (Melioration und dauerhafte Anlagen) 
 Skipisten (temporäre Anlagen, z. B. Tribünen) 
 Biathlon-/Langlaufanlage (Melioration und dauerhafte Anlagen) 
 Biathlon-/Langlaufanlage (temporäre Anlagen, z. B. Tribünen) 
 Skisprunganlage 
 Musikpavillon 
 Zoo 

Besondere Verkehrswege  Wanderwege (Sommer und Winter) 
 Erlebniswege 
 Bike-Trails 
 Signalisation 

Tabelle 15: Übersicht Kategorien touristische Infrastrukturen 
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Anhang 3 – Ergänzende Auswertungen zur quantitativen Erhebung 

 
Abbildung 10: Zusammenhang Anzahl Logiernächte und Anzahl Beteiligungsobjekte 

 

 
Abbildung 11: Zusammenhang Anzahl Logiernächte und Höhe der Beteiligung77 

  

                                                             
77 Höhe der Beteiligung: Hier wurde die Höhe der Beteiligungen mit den direkten und indirekten Beteiligungen sowie den Darlehen 
ausgewiesen (Bilanzpositionen). 
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Abbildung 12: Zusammenhang Anzahl Logiernächte und Höhe der wiederkehrenden Betriebsbeiträge 

 

 
Abbildung 13: Zusammenhang Anzahl Einwohner (Gemeindegrösse) und Anzahl Beteiligungsobjekte 

 

 
Abbildung 14: Zusammenhang Anzahl Einwohner (Gemeindegrösse) und Anzahl Beteiligungsobjekte (ohne Chur)
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Abbildung 15: Zusammenhang Anzahl Einwohner (Gemeindegrösse) und Höhe der Beteiligung78  

 

 
Abbildung 16: Zusammenhang Anzahl Einwohner (Gemeindegrösse) und Höhe der Beteiligung79 

 
  

                                                             
78 Höhe der Beteiligung: Hier wurde die Höhe der Beteiligungen mit den direkten und indirekten Beteiligungen sowie den Darlehen 
ausgewiesen (Bilanzpositionen). 
79 siehe vorhergehender Verweis 
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Abbildung 17: Zusammenhang Anzahl Beteiligungsobjekte und Höhe der wiederkehrenden Betriebsbeiträge  

 

 
Abbildung 18: Zusammenhang Werte RP-Index (Stand: 2015) und Höhe der Beteiligung80  

 

                                                             
80 Höhe der Beteiligung: Hier wurde die Höhe der Beteiligungen mit den direkten und indirekten Beteiligungen sowie den Darlehen 
ausgewiesen (Bilanzpositionen). 
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